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Sitzungstermin

Stadtrat 28. November 2017 (geplant)
Stadtrat 19. Dezember 2017 (geplant)
  
Bürgermeister-Sprechstunde

Die nächste Sprechstunde des Bürger-
meisters Professor Dr. Lothar Ungerer 
findet am Montag, 11. Dezember 2017, 
17:00 bis 18:00 Uhr, im Neuen Rathaus, 
Lörracher Platz 1, Konferenzraum I,  
1. Etage, statt.

Öffentliche Bekanntmachung

Auslegung der Planunterlagen zum 
Bebauungsplan „Schmiederstraße“
Die Planunterlagen zum Bebauungs-
plan „Schmiederstraße“, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 

(Teil B), Stand November 2017, werden 
zusammen mit der Begründung ein-
schließlich Umweltbericht  in der Zeit 
vom 1. Dezember 2017 bis einschließ-
lich 5. Januar 2018 
während folgender Zeiten im Zimmer 
2.41 im Neuen Rathaus der Stadt 
Meerane, Lörracher Platz 1, öffentlich 
ausgelegt:
Montag: 08:00–12:00 Uhr
Dienstag: 08:00–12:00 und 14:00–
18:00 Uhr
Donnerstag: 08:00–12:00 und 14:00–
16:30 Uhr
Freitag: 08:00–12:00 Uhr
Der Umweltbericht enthält die verfüg-
baren Informationen und  Untersuchun-
gen zu den Schutzgütern Mensch, Bo-
den, Wasser, Kultur/Sachgüter, Biotope/
Fauna/Flora und Landschaftsbild/Erho-
lung. Es  erfolgt eine Bestandsaufnah-

me des derzeitigen Umweltzustandes 
und die Beschreibung von Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung und zum 
Ausgleich etwaiger nachteiliger Auswir-
kungen des Bauvorhabens auf die ge-
nannten Schutzgüter. Dazu liegen die 
Stellungnahmen mit Hinweisen zu vor-
handenen geologischen Verhältnissen, 
aus wasserrechtlicher Sicht zur schad-
losen Ableitung von Oberflächenwas-
ser, aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht zu den im Umkreis befindlichen 
Sportanlagen und aus naturschutz-
rechtlicher Sicht zum vorhandenen 
Baumbestand und zum Vorkommen 
des Mauerseglers im Plangebiet vor. 
Ebenso liegen Stellungnahmen aus 
altlastenrelevanter Sicht bzgl. der ehe-
maligen Altlastenverdachtsfläche vor. 
Ergänzend stehen Hinweise und Emp-
fehlungen zum Umgang mit natürlicher 
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Radioaktivität zur Verfügung. Zu den 
Planunterlagen können während der 
Auslegungsfrist von jedermann Stel-
lungnahmen schriftlich oder mündlich 
zu Niederschrift vorgebracht werden. 
Nicht fristgemäß abgegebene Stellung-
nahmen können bei der Beschlussfas-
sung über den Bebauungsplan unbe-
rücksichtigt bleiben. 
Professor Dr. L. Ungerer
Bürgermeister

Das Fundbüro informiert

Nachstehende Gegenstände wurden im 
Fundbüro im Bürgerbüro abgegeben. 
Die Verlierer werden gemäß §§980, 
981 BGB hiermit aufgefordert, innerhalb 
6 Wochen ab Datum dieser Bekannt-
machung ihre Rechte im Bürgerbüro 
der Stadt Meerane, Lörracher Platz 1, 
08393 Meerane geltend zu machen. 
Öffnungszeiten:
Mo, Di und Do  08:00–18:00 Uhr
Mi und Fr   08:00–14:00 Uhr
Fundstücke: Audi Autoschlüssel, 
Rucksack mit div. Inhalt, Schlüsselbund 
mit 2 Schlüsseln, Brille mit rotem Metall-
rahmen, Renault Autoschlüssel, golde-
ner Ehering, Herrenfahrrad, Schlüssel-
bund mit 7 Schlüsseln und schwarzer 
Kappe, hellblaue Kindermütze mit Mo-
tiv Olaf der Schneemann, einzelner 
Schlüssel, Schlüsselbund mit 2 Schlüs-
seln, Schlüsselbund mit 3 Schlüsseln 
sowie ein Schlüsselbund mit 5 Schlüs-
seln am Karabiner.  
Des Weiteren befinden sich im Fundbü-
ro der Stadt Meerane weitere verlorene 
Schlüssel, Autoschlüssel, Brillen, Han-
dys, Schmuck und Fahrräder.
Die Rechtmäßigkeit Ihres Anspruchs 
ist aufgrund der Merkmale und der 
Umstände nachzuweisen. 
Telefonisch erreichen Sie das Bürger-
büro unter Tel. 03764 54-0. 
Ihr Fundbüro

Abfallkalender 2018 wird an
Haushalte verteilt

Am 15. November 2017 hat die Vertei-
lung der Abfallkalender des Landkreises 
Zwickau an die Haushalte des Land-
kreises begonnen, informiert das Amt 
für Abfallwirtschaft des Landratsamtes. 
Die Verteilung wird über drei Wochen 
durchgeführt und soll vor Weihnachten  
2017 abgeschlossen sein. 
Haushalte, die bis zum Jahresende 
2017 keinen Abfallkalender erhalten 
haben, können sich bis zum 31. Janu-
ar 2018 an die Hotline des Verteilers, 
der VBS Logistik GmbH unter Telefon 
0371 33200-151 wenden und den Nach-
lieferungswunsch aufnehmen lassen. 
Ab Februar 2018 kann der Abfallkalen-
der beim Amt für Abfallwirtschaft, inn  
den Bürgerservicestellen des Land-
kreises Zwickau sowie den Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen abgeholt und 
unter www.landkreis-zwickau.de/abfall 
online abgerufen werden.

Bürgertelefon 
0174 3428143
Die Mitarbeiter des Gemeindlichen 
Vollzugsdienstes der Stadt Meera-
ne sind unter der Telefon-Nummer 
0174 3428143 von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 07:00 Uhr bis 24:00 
Uhr zu erreichen. Außerhalb dieser 
Zeiten sowie an den Wochenenden 
und an Feiertagen wenden Sie sich 
bei Notfällen bitte direkt an das Po-
lizeirevier Glauchau, Tel. 03763 640.
Mit dem Service des Bürgertelefons 
möchten wir einen Beitrag dazu leis-
ten, unsere Stadt sicherer, sauberer, 
wohn- und erlebbarer zu machen. 
Ihr Fachbereich Bürgerdienste

Öffnungszeiten des Bürger-
büros im Neuen Rathaus

Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung 
Meerane im Neuen Rathaus, Lörracher 
Platz 1, ist geöffnet:
Montag, Dienstag, Donnerstag 08:00 
bis 18:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:00 bis 14:00 Uhr
Eine Terminvereinbarung außerhalb 
der Öffnungszeiten ist nach Abspra-
che möglich. 
Sie erreichen unsere Mitarbeiterinnen 
unter der Telefonnummer 03764-540.

Sprechzeiten Sozialhaus 
„Alte Post“

Sprechzeiten der Sozialarbeiter der 
Stadt Meerane im Sozialhaus „Alte 
Post“, Poststraße 26:
Dienstag 14:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch 14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 bis 16:30 Uhr

Hinweis Öffnungszeiten 
Jahreswechsel 2017/2018

Am 28., 29. und 30. Dezember 2017 
bleibt die Stadtbibliothek, August-Be-
bel-Straße 49, geschlossen.
Das Sozialhaus „Alte Post“ bleibt am  
27. und 28. Dezember 2017 geschlos-
sen.

Besuchen Sie uns im 
Internet und auf Facebook

Aktuelle Informationen über die Ereig-
nisse in unserer Stadt, Hintergründe 
und schöne Bilder – das alles gibt es 
unter www.meerane.de. Besuchen Sie 
unsere Homepage, und schauen Sie 
immer wieder rein!

www.meerane.de

Die Stadtwerke Meerane GmbH ist als Messdienstleister 
für die jährliche Ablesung aller Strom- bzw. Gaszähler in 
ihrem Versorgungsgebiet verantwortlich.
Aus diesem Grund werden unsere Ableser im Zeitraum 
23.11. bis 15.12.2017
im Stadtgebiet unterwegs sein. Die Mitarbeiter, die die Ab-
lesung in unserem Auftrag ausführen, können sich durch 
entsprechende Bescheinigungen mit Lichtbild ausweisen.
Es wird Ihnen die Möglichkeit gegeben, einen individuellen 

Termin mit Ihrem Ableser zu 
vereinbaren, sofern Sie am 
Ablesetag nicht anwesend 
waren. Eine entsprechende Mitteilung werden Sie an Ihrer 
Wohnungstür finden. Eine Terminabsprache vorab ist aus 
organisatorischen Gründen leider nicht möglich.
Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Ihre Stadtwerke Meerane GmbH

Information zur JAHRESABLESUNG 2017

Dipl.-Ing. (FH)

Patrick Kühni
Prokurist

Obere Bahnstraße 10 
08393 Meerane

Tel.: (03764) 7917-30
Fax: (03764) 7917-19 
Mobil: (0176) 11791703

patrick.kuehni@sw-meerane.de
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Gültig für das Netzgebiet der Stadtwerke Meerane GmbH  
ab dem 1. Dezember 2017 

 
Die Stadtwerke Meerane GmbH sind Netzbetreiber im Sinne des Ener-
giewirtschaftsgesetzes. 

 
1. Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NAV 
(1) Die Spannung beträgt am Ende des Netzanschlusses bei Drehstrom 

etwa 400 V und bei Wechselstrom etwa 230 V. Die Frequenz beträgt 
etwa 50 Hertz. Bei der Wahl der Stromart werden die Belange des 
Anschlussnehmers im Rahmen der jeweiligen technischen Möglich-
keiten angemessen berücksichtigt. 

 
(2) Herstellung und Änderung des Netzanschlusses sowie eine Erhö-

hung der Leistung am Netzanschluss sind vom Anschlussnehmer un-
ter Verwendung der zur Verfügung gestellten Formulare zu beantra-
gen. 

 
(3) Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bil-

det, und jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt 
wurde, ist über einen eigenen Netzanschluss an das Versorgungs-
netz anzuschließen, soweit keine berechtigten  Interessen des An-
schlussnehmers (wie z.B. eine rechtlich zulässige bauliche oder 
elektrische Verbindung zwischen den Gebäuden) entgegenstehen. 

 
2. Zahlungspflichten gemäß §§ 9 und 11 NAV 
 Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Ände-

rung der Leistungsanforderung sind vom Anschlussnehmer die Kos-
ten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß 
§ 9 NAV und unter den Voraussetzungen des § 11 NAV Baukosten-
zuschüsse zu zahlen. 

 
3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NAV 
(1) Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kosten-

anteil bemisst sich nach dem Verhältnis, in dem die an seinem 
Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistun-
gen steht, die in den betreffenden Versorgungsbereich erstellten 
Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorge-
halten werden können. Dabei wird nur der Teil der Leistungsanfor-
derungen berücksichtigt, der 30 kW übersteigt. Der Durchmi-
schung der jeweiligen Leistungsanforderung wird Rechnung getra-
gen. 
 

(2) Der BKZ errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder 
Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen erforderlich sind. Die ört-
lichen Verteileranlagen sind die für die Erschließung des Versor-
gungsbereichs notwendigen Niederspannungsanlagen und Transfor-
matorenstationen. 
 

(3) Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbetrei-
bers. 
 

(4) Der BKZ wird auf Grundlage der durchschnittlich für vergleichbare 
Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet. 
 

(5) Ein BKZ in Höhe von 50 % der auf die Anschlussnehmer entfallenen 
Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteiler-
anlagen einschließlich Transformatorenstationen gilt gemäß § 11 
NAV als angemessen. Der vom Anschlussnehmer zu übernehmende 
Baukostenzuschuss bemisst sich nach Maßgabe der an den betref-
fenden Leistungen unter Berücksichtigung der Durchmischung. 

 
(6) Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren BKZ, wenn seine Leis-

tungsanforderungen erheblich über das der ursprünglichen Berech-
nung zugrunde liegenden Maß erhöht. Eine erhebliche Erhöhung ist 
dann anzunehmen, wenn der weitere BKZ in einem angemessenen 
Verhältnis zu dem Aufwand der Erhebung steht. Die Berechnung er-
folgt nach den vorgenannten Grundsätzen. 

 
(7) Der Anschlussnehmer zahlt gemäß NAV für die Bereitstellung der 

Netzanschlusskapazität (NAK) bei Anschluss seines Bauvorhabens 
an die örtlichen Verteileranlagen des Netzbetreibers bzw. bei Erhö-
hung seiner NAK um mindestens 10% einen Baukostenzuschuss 
(BKZ) in Höhe von 50% der anrechenbaren Kosten der örtlichen 
Verteileranlage nach § 29 Abs. 3 NAV. 
 
 
 
 

 
 
 
 

(8) Die ersten 30 kW (33 kVA) sind BKZ-frei. Die BKZ-Berechnungs-
formeln und die spezifischen BKZ-Sätze (nach Berücksichtigung 
des 50% Anteils) lauten: 

 
        Für Haushalt-Bedarf (HH):  

         
        BKZHH = (PHA – 33 kVA) x BKZ-SatzHH 

 
        Für Gewerbe-Bedarf (GW):  

 
        BKZGW = (PGW – 33 kVA) x BKZ-SatzGW  

 

(9) Für Haushaltsbedarf wird die Netzanschlusskapazität mit der An-
zahl der Haushalte angegeben. Folgender BKZ-Bedarf wird für die 
BKZ-Ermittlung je Netzanschluss zu Grunde gelegt: 

Haushaltbedarf teilelektr. Versorgung (ohne WW-Bereitung):  
           

Anzahl                    

Haushalte  1 2  3 4 5 6    7-9 1  0-16 
    ab 
A 17  

Summe der 
Leistungsan-
forderungen 
in kVA 

                   

            
kVA je 

weitere WE  

                   
  14   24     31   36    40     44  3 2 1  

                   
           
           

Haushaltbedarf vollelektr. Versorgung (mit WW-Bereitung):  
           

Anzahl                    

Haushalte 1 2  3 4 5 6      7-9 1   0-16 
  ab 
  17  

 Summe der 
Leistungs- 
anforderungen 
in kVA 

                   

            
kVA je 

weitere WE  

                   
 34   52    64    73  81   87   5 3 2  

                   
 

(10) Im Rahmen der BKZ-Ermittlung gehören insbesondere nicht zum 
Haushaltbedarf: ortsunveränderliche Heiz- und Klimageräte, Wär-
mepumpen, Wärmespeicheranlagen, Zusatzdirektheizung, Sau-
nen, Allgemeinanlagen (z. B. Hauslicht, Aufzüge) oder weitere 
Durchlauferhitzer größer 12 kVA pro Gerät. Diese Geräte gelten 
als sonstiger Bedarf und sind separat anzumelden. 

 
(11) Für gewerblichen und sonstigen Bedarf bildet die am Netzan-

schluss vorzuhaltende zeitgleich benötigte Leistung in kVA als 
Netzanschlusskapazität die Basis für die BKZ-Ermittlung. Diese ist 
durch den Anschlussnehmer bei der Anmeldung anzugeben. 

 
(12) Sofern am Netzanschluss mehrere Bedarfsarten anzuschließen 

sind, werden zur Ermittlung des Baukostenzuschusses die einzel-
nen Leistungsanforderungen addiert. 

 
(13) Für unterbrechbare Wärmespeicheranlagen, die netzbetrieblich 

und ohne Netzausbau an das Verteilernetz angeschlossen werden 
können, wird kein Baukostenzuschuss erhoben. Eine Anschluss-
pflicht für diese Anlagen besteht nicht. 

 
(14) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für Fälle wirtschaft-

licher Unzumutbarkeit gemäß § 18 Energiewirtschaftsgesetz 
(EnWG). Für diese Fälle ist eine Einzelfallkalkulation zulässig. 

 
4. Netzanschlusskosten gemäß § 9 NAV 
(1) Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für 

die Herstellung des Netzanschlusses, d. h. die Verbindung des 
Verteilernetzes mit der elektrischen Anlage, beginnend an der Ab-
zweigstelle des Niederspannungsnetzes und endend mit der Haus-
anschlusssicherung, es sei denn, im Netzanschlussvertrag wurde 
eine abweichende Vereinbarung getroffen wurde. 

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Meerane GmbH zu der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und 
dessen Nutzung für die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung (Niederspannungsanschlussverordnung – NAV) 
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(2) Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die 

Kosten für Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Än-
derung oder Erweiterung der elektrischen Anlage erforderlich oder 
aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. 
Wird der Netzanschlussvertrag  gekündigt und/oder der Netzan-
schluss vom Netz getrennt und zurückgebaut, trägt der Anschluss-
nehmer die Kosten für die Trennung des Netzanschlusses vom 
Netz sowie dessen Rückbau. 

 
(3) Sollten die Erdarbeiten nicht durch den Netzbetreiber oder einer 

durch diesen beauftragten Firma erfolgen, gelten auf der Grund-
lage von § 6 Absatz 3 Satz 4 NAV die besonderen Bedingungen 
der Stadtwerke Meerane GmbH für Eigenleistungen im Bereich 
Tiefbau. Die besonderen Bestimmungen für Eigenleistungen wer-
den bei Bedarf mit den Antragsunterlagen ausgehändigt. 

 
(4) Erschwernisse (z.B. ungewöhnlich schwierige Bodenverhältnisse, 

besondere Oberflächenbeschaffenheit, Schwierigkeiten bei der 
Kreuzung von Straßen und/oder Ver- und Entsorgungsleitungen) 
berechtigen den Netzbetreiber, Zuschläge zu den im Kostenvor-
anschlag aufgeführten Kosten in tatsächlicher Höhe zu berechnen. 
Gleiches gilt, falls für Sonderwünsche des Anschlussnehmers 
Mehrkosten entstehen. Sollte der Anschlussnehmer nach vorheri-
ger Information über die anfallenden Mehrkosten und Zuschlägen 
seine Zustimmung verweigern, steht dem Netzbetreiber das Recht 
des Rücktritts vom Vertrag zu. In diesem Fall ist der Netzbetreiber 
berechtigt, dem Anschlussnehmer die bereits angefallenen Kosten 
in Rechnung zu stellen. 

 
(5) Der Netzbetreiber wird die Anschlussverlegung in Abstimmung mit 

dem Anschlussnehmer und unter Berücksichtigung technischer 
Möglichkeiten so vornehmen, dass gärtnerisch oder landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, befestigte Wege und Plätze sowie 
Baukörper möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Gärtnerische oder landwirtschaftliche genutzte Flächen werden 
vom Netzbetreiber mit Ausnahme jeglicher Wieder- und Neube-
pflanzung wiederhergestellt. Befestigte Wege und Plätze sowie 
Baukörper werden vom Netzbetreiber grundsätzlich im ursprüng-
lichen Zustand wiederhergestellt. Ist die Herstellung des ur-
sprünglichen Zustandes nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 
vertretbar, so ist der Netzbetreiber zur Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustandes nicht verpflichtet. In diesem Fall erfolgt 
zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber eine gesonderte 
Abstimmung über die Art und Weise der Wiederherstellung.  

 
(6) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Vertrag zur Erstellung eines 

Netzanschlusses zurückzutreten, insbesondere, wenn der An-
schlussnehmer Verhältnisse schafft, wodurch die Durchführung 
der Baumaßnahme erschwert oder unmöglich gemacht wird, der 
Anschlussnehmer Ansprüche stellt und/oder für den vorgesehe-
nen Netzausbauabschnitt keine ausreichende Anzahl von An-
schlüssen für eine wirtschaftliche Betriebsführung erreicht wird. 

 
(7) Verändern sich die Eigentumsverhältnisse am angeschlossenen 

Objekt nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzanschluss 
über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer ver-
pflichtet, die Kosten der Verlegung zu tragen, wenn der Dritte be-
rechtigt die Verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen 
auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 

 
5. Provisorische Anschlüsse 
(1) Montage und Demontage von provisorischen Netzanschlüssen 

werden pauschal gemäß Preisblatt abgerechnet. Im Übrigen gel-
ten die allgemeinen Bedingungen nach NAV. 

 
(2) Die Herstellung von provisorischen Anschlüssen (z. B. Baustrom) 

ist 2 Wochen vor der Inanspruchnahme zu beantragen. 
 

(3) Die Ausführung des vorübergehenden Anschlusses nach Art, Zahl 
und Lage bestimmt der Netzbetreiber. Montage und Demontage 
werden pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) abgerechnet. Die 

Messung und Abrechnung der Stromabnahme erfolgt über Mess-
einrichtungen. 

 
6. Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten und BKZ §§ 9 

Abs. 2, 11 Abs. 6 NAV 
(1) Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des 

Netzanschlusses Vorauszahlungen, wenn nach den Umständen 
des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der An-
schlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen 
Fall regelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der 
letzten 24 Monate seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem Netz-
betreiber vollständig oder teilweise nur aufgrund von Mahnungen 
nachgekommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der 
Netzbetreiber eine Vorauszahlung für den BKZ verlangen. 

 
(2) Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse 

beantragt, kann der Netzbetreiber angemessene Abschlagszah-
lungen verlangen. 
 

7. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage gemäß § 14 NAV 
(1) Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage erfolgt gemäß § 14 

NAV und ist beim Netzbetreiber unter Verwendung eines von die-
sem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu beantragen. 

 
(2) Für die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage durch den Netz-

betreiber werden die hierfür entstehenden Kosten pauschal ge-
mäß Preisblatt (Anlage1) in Rechnung gestellt. 

 
(3) Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage auf-

grund von Mängeln an der Anlage nicht möglich, so zahlt der An-
schlussnehmer hierfür sowie für jede weitere vergebliche Inbe-
triebsetzung ein pauschales Entgelt gemäß Preisblatt (Anlage 1). 
Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt die vollstän-
dige Bezahlung des Baukostenzuschusses und der Netzanschluss-
kosten voraus. 

 
8.  Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NAV 
(1) Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des An-

schlusses und der Anschlussnutzung gemäß § 24 NAV sind dem 
Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer oder 
im Falle des § 24 Abs. 3 NAV vom Lieferanten oder Anschlussnut-
zer zu ersetzen. Die Kosten werden dem Anschlussnehmer/An-
schlussnutzer/Lieferant pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) in 
Rechnung gestellt. Dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer/Liefe-
rant ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht entstanden 
sind oder niedriger entstanden sind, gestattet. 

 
(2) Die Kosten aufgrund einer Unterbrechung des Anschlusses und/o-

der der Anschlussnutzung sowie die Wiederherstellung des An-
schlusses und/oder der Anschlussnutzung sind, sofern sie nicht 
vom Lieferanten ausgelöst wurde, vom Anschlussnehmer und/o-
der vom Anschlussnutzer dem Netzbetreiber zu ersetzen. Die ent-
stehenden Kosten werden dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer 
pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung gestellt. Der 
Anschlussnehmer/Anschlussnutzer hat das Recht, nachzuweisen, 
dass die Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich nied-
riger sind, als es die Pauschale ausweist. 

 
(3) Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe 

für die Einstellung vollumfänglich entfallen sind und wird vom 
Netzbetreiber von der Bezahlung der Unterbrechungs- und Wie-
derherstellungskosten abhängig gemacht. 

 
(4) Die Aufhebung der Unterbrechung wird vom Netzbetreiber von der 

Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten 
abhängig gemacht und davon, ob die Gründe für die Einstellung 
entfallen sind.  

 
(5) Soweit der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer trotz ordnungsge-

mäßer Terminankündigung und Ersatzterminankündigung nicht 
angetroffen wird und die erforderlichen Maßnahmen dadurch nicht 
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durchgeführt werden können, kann der Netzbetreiber für zusätz-
liche Anfahrten dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer die 
dadurch entstehenden Kosten pauschaliert gemäß Preisblatt (An-
lage 1) berechnen. Der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer hat 
das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten überhaupt nicht ent-
standen oder wesentlich niedriger sind, als es die Pauschale aus-
weist. 

 
(6) Bei Unterbrechung des Anschlusses und/oder der Anschlussnut-

zung sowie der Wiederherstellung des Anschlusses und/oder An-
schlussnutzung außerhalb des betroffenen Gebäudes, wird der 
tatsächliche Aufwand berechnet. 

 
9. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen gemäß § 22 

NAV 
 Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von 

Mess- und Steuereinrichtungen des Netzbetreibers gemäß § 22 
Abs. 2 Satz 6 NAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach 
tatsächlichen Aufwand zu erstatten. Der Anschlussnehmer /An-
schlussnutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten 
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sind, als es 
die Pauschale ausweist. 
 

10. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NAV 
(1) Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netz-

anschluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der An-
lage einschließlich Eigenanlagen sind in den Technischen An-
schlussbedingungen des Netzbetreibers unter www.sw-mee-
rane.de veröffentlicht. 

 
(2) In den Technischen Anschlussbedingungen sind die Verbrauchs-

geräte aufgeführt, deren Nutzung von der vorherigen Zustim-
mung durch den Netzbetreiber abhängig gemacht wird. Die Zu-
stimmung ist rechtzeitig zu beantragen. 
 

11. Zahlungen und Verzug, Mahnkostenpauschale gemäß § 23 
NAV 

(1) Rechnung und Abschlagsforderung des Netzbetreibers werden 2 
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 

 
(2) Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur 

Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten ein-
ziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß 
Preisblatt (Anlage 1) berechnen. Der Anschlussnehmer/An-
schlussnutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass ein Verzugs-
schaden  überhaupt nicht oder wesentlich niedriger ist, als es die 
Pauschale ausweist. 

 
(3) Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kos-

tenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die rechtzeitige Erfüllung der 
Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netzbetreiber. 

 
12. Sonstiges 
 Zum Zweck der Vertragserfüllung und -abwicklung werden die da-

für notwendigen Daten des Kunden durch den Netzbetreiber erho-
ben, verarbeitet, gespeichert und im Rahmen der Zweckbestim-
mung genutzt und ggf. übermittelt. 

 
13. Inkrafttreten 
 Diese Ergänzenden Bedingungen zur  NAV treten am 01. Dezem-

ber 2017 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzenden Bedingungen zur 
NAV der Stadtwerke Meerane GmbH vom 01. Dezember 2014. 

 
Meerane, November 2017 
Stadtwerke Meerane GmbH 
 
 
Anlagen 
Anlage 1: Preisblatt  
Anlage 2: Preisblatt Befundprüfung Elektrizitätszähler 
 
 
 

 
 
Anlage 1 zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Mee-
rane  GmbH vom 1. Dezember 2017 
 

 Preisblatt            netto brutto 

a) Erstmalige Inbetriebsetzung kostenfrei 
b) Jede weitere Inbetriebsetzung oder der 
Versuch der Inbetriebsetzung 49,00 58,31 

Montage Stromzähler   

a) Montage eines Stromzählers 49,00 58,31 
b) Montage eines Stromzählers (ohne sepa-
rate Anfahrt, z.B. Inbetriebsetzung Netzan-
schluss) 30,00 35,70 

c) Montage eines Lastgangzählers 370,00 440,30 
Änderung Schaltzeiten der Tarifschal-
tung 49,00 58,31 

Zahlungsverzug/Mahnkostenpauschale    

a) Zahlungserinnerung kostenfrei 
b) Für jede erneute schriftliche Zahlungsauf-
forderung 5,00  
Unterbrechung/Wiederherstellung des 
Netzanschlusses/der Anschlussnutzung   
Diese Verrechnungspreise richten sich nach 
dem jeweils gültigen Preisblatt der Stadt-
werke Meerane GmbH zur Netznutzung. 
Diese sind unter www.sw-meerane.de veröf-
fentlicht.   

Isolierung von elektrischen Anlagen   
Montage und spätere Demontage der Isolie-
rung eines Freileitungsabschnittes (max. 50 
m bis zu 4 Wochen) 164,70 195,99 

Provisorische Anschlüsse (Baustrom)   
An-/Abklemmen des provisorischen Netzan-
schlusses/Zählereinbau/-ausbau, ohne Tief-
bau 150,00 178,50 

Wechsel Hausanschlusskasten   

a) HAK NH 00 - 100A 351,85 418,70 

b) HAK NH 2 - 250A 469,62 558,85 
Einbau/Wechsel von Sicherungen im 
Hausanschlusskasten   

Bis zu 3 Sicherungen im HAK 50,40 59,98 

   

   

   

   
Pauschalen, bei denen keine Bruttobeträge ausgewiesen sind, sind von der 
Umsatzsteuer befreit. Bei Änderungen der Umsatzsteuer gilt automatisch 
der jeweils gültige Satz. Die Bruttobeträge des Preisblattes werden ent-
sprechend angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die 

Kosten für Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Än-
derung oder Erweiterung der elektrischen Anlage erforderlich oder 
aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. 
Wird der Netzanschlussvertrag  gekündigt und/oder der Netzan-
schluss vom Netz getrennt und zurückgebaut, trägt der Anschluss-
nehmer die Kosten für die Trennung des Netzanschlusses vom 
Netz sowie dessen Rückbau. 

 
(3) Sollten die Erdarbeiten nicht durch den Netzbetreiber oder einer 

durch diesen beauftragten Firma erfolgen, gelten auf der Grund-
lage von § 6 Absatz 3 Satz 4 NAV die besonderen Bedingungen 
der Stadtwerke Meerane GmbH für Eigenleistungen im Bereich 
Tiefbau. Die besonderen Bestimmungen für Eigenleistungen wer-
den bei Bedarf mit den Antragsunterlagen ausgehändigt. 

 
(4) Erschwernisse (z.B. ungewöhnlich schwierige Bodenverhältnisse, 

besondere Oberflächenbeschaffenheit, Schwierigkeiten bei der 
Kreuzung von Straßen und/oder Ver- und Entsorgungsleitungen) 
berechtigen den Netzbetreiber, Zuschläge zu den im Kostenvor-
anschlag aufgeführten Kosten in tatsächlicher Höhe zu berechnen. 
Gleiches gilt, falls für Sonderwünsche des Anschlussnehmers 
Mehrkosten entstehen. Sollte der Anschlussnehmer nach vorheri-
ger Information über die anfallenden Mehrkosten und Zuschlägen 
seine Zustimmung verweigern, steht dem Netzbetreiber das Recht 
des Rücktritts vom Vertrag zu. In diesem Fall ist der Netzbetreiber 
berechtigt, dem Anschlussnehmer die bereits angefallenen Kosten 
in Rechnung zu stellen. 

 
(5) Der Netzbetreiber wird die Anschlussverlegung in Abstimmung mit 

dem Anschlussnehmer und unter Berücksichtigung technischer 
Möglichkeiten so vornehmen, dass gärtnerisch oder landwirt-
schaftlich genutzte Flächen, befestigte Wege und Plätze sowie 
Baukörper möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Gärtnerische oder landwirtschaftliche genutzte Flächen werden 
vom Netzbetreiber mit Ausnahme jeglicher Wieder- und Neube-
pflanzung wiederhergestellt. Befestigte Wege und Plätze sowie 
Baukörper werden vom Netzbetreiber grundsätzlich im ursprüng-
lichen Zustand wiederhergestellt. Ist die Herstellung des ur-
sprünglichen Zustandes nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 
vertretbar, so ist der Netzbetreiber zur Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustandes nicht verpflichtet. In diesem Fall erfolgt 
zwischen Anschlussnehmer und Netzbetreiber eine gesonderte 
Abstimmung über die Art und Weise der Wiederherstellung.  

 
(6) Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Vertrag zur Erstellung eines 

Netzanschlusses zurückzutreten, insbesondere, wenn der An-
schlussnehmer Verhältnisse schafft, wodurch die Durchführung 
der Baumaßnahme erschwert oder unmöglich gemacht wird, der 
Anschlussnehmer Ansprüche stellt und/oder für den vorgesehe-
nen Netzausbauabschnitt keine ausreichende Anzahl von An-
schlüssen für eine wirtschaftliche Betriebsführung erreicht wird. 

 
(7) Verändern sich die Eigentumsverhältnisse am angeschlossenen 

Objekt nachträglich in der Art und Weise, dass der Netzanschluss 
über Grundstücke Dritter verläuft, ist der Anschlussnehmer ver-
pflichtet, die Kosten der Verlegung zu tragen, wenn der Dritte be-
rechtigt die Verlegung des Netzanschlusses oder von Leitungen 
auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 

 
5. Provisorische Anschlüsse 
(1) Montage und Demontage von provisorischen Netzanschlüssen 

werden pauschal gemäß Preisblatt abgerechnet. Im Übrigen gel-
ten die allgemeinen Bedingungen nach NAV. 

 
(2) Die Herstellung von provisorischen Anschlüssen (z. B. Baustrom) 

ist 2 Wochen vor der Inanspruchnahme zu beantragen. 
 

(3) Die Ausführung des vorübergehenden Anschlusses nach Art, Zahl 
und Lage bestimmt der Netzbetreiber. Montage und Demontage 
werden pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) abgerechnet. Die 

Messung und Abrechnung der Stromabnahme erfolgt über Mess-
einrichtungen. 

 
6. Vorauszahlungen für Netzanschlusskosten und BKZ §§ 9 

Abs. 2, 11 Abs. 6 NAV 
(1) Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des 

Netzanschlusses Vorauszahlungen, wenn nach den Umständen 
des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der An-
schlussnehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen 
Fall regelmäßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der 
letzten 24 Monate seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem Netz-
betreiber vollständig oder teilweise nur aufgrund von Mahnungen 
nachgekommen ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der 
Netzbetreiber eine Vorauszahlung für den BKZ verlangen. 

 
(2) Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse 

beantragt, kann der Netzbetreiber angemessene Abschlagszah-
lungen verlangen. 
 

7. Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage gemäß § 14 NAV 
(1) Jede Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage erfolgt gemäß § 14 

NAV und ist beim Netzbetreiber unter Verwendung eines von die-
sem zur Verfügung gestellten Vordruckes zu beantragen. 

 
(2) Für die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage durch den Netz-

betreiber werden die hierfür entstehenden Kosten pauschal ge-
mäß Preisblatt (Anlage1) in Rechnung gestellt. 

 
(3) Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage auf-

grund von Mängeln an der Anlage nicht möglich, so zahlt der An-
schlussnehmer hierfür sowie für jede weitere vergebliche Inbe-
triebsetzung ein pauschales Entgelt gemäß Preisblatt (Anlage 1). 
Die Inbetriebsetzung der elektrischen Anlage setzt die vollstän-
dige Bezahlung des Baukostenzuschusses und der Netzanschluss-
kosten voraus. 

 
8.  Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 NAV 
(1) Die Kosten einer Unterbrechung und Wiederherstellung des An-

schlusses und der Anschlussnutzung gemäß § 24 NAV sind dem 
Netzbetreiber vom Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer oder 
im Falle des § 24 Abs. 3 NAV vom Lieferanten oder Anschlussnut-
zer zu ersetzen. Die Kosten werden dem Anschlussnehmer/An-
schlussnutzer/Lieferant pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) in 
Rechnung gestellt. Dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer/Liefe-
rant ist der Nachweis, dass die Kosten überhaupt nicht entstanden 
sind oder niedriger entstanden sind, gestattet. 

 
(2) Die Kosten aufgrund einer Unterbrechung des Anschlusses und/o-

der der Anschlussnutzung sowie die Wiederherstellung des An-
schlusses und/oder der Anschlussnutzung sind, sofern sie nicht 
vom Lieferanten ausgelöst wurde, vom Anschlussnehmer und/o-
der vom Anschlussnutzer dem Netzbetreiber zu ersetzen. Die ent-
stehenden Kosten werden dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer 
pauschal gemäß Preisblatt (Anlage 1) in Rechnung gestellt. Der 
Anschlussnehmer/Anschlussnutzer hat das Recht, nachzuweisen, 
dass die Kosten überhaupt nicht entstanden oder wesentlich nied-
riger sind, als es die Pauschale ausweist. 

 
(3) Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe 

für die Einstellung vollumfänglich entfallen sind und wird vom 
Netzbetreiber von der Bezahlung der Unterbrechungs- und Wie-
derherstellungskosten abhängig gemacht. 

 
(4) Die Aufhebung der Unterbrechung wird vom Netzbetreiber von der 

Bezahlung der Unterbrechungs- und Wiederherstellungskosten 
abhängig gemacht und davon, ob die Gründe für die Einstellung 
entfallen sind.  

 
(5) Soweit der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer trotz ordnungsge-

mäßer Terminankündigung und Ersatzterminankündigung nicht 
angetroffen wird und die erforderlichen Maßnahmen dadurch nicht 
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Anlage 2 zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Mee-
rane GmbH vom 1. Dezember 2017 

Preisblatt Befundprüfung Stromzähler  
 
Die nachfolgend aufgeführten Preise gelten für die Befundprüfung eines 
von den Stadtwerken Meerane verwalteten Wechselstrom-/Drehstrom-
zählers und Wandlers. 
     
Wechselstromzähler       netto            brutto
                                                                        
Zählerwechsel          49,00 €         58,31 €                                                                                      
 
Befundprüfung entsprechend  
Gebührenordnung                                            22,00 €         26,18 € 
 
Prüfschein entsprechend  
Gebührenordnung                                            10,50 €         12,50 € 
 
ggf. Versand des Prüfscheins von  
Prüfstelle an Antragsteller                                   5,30 €          6,31 € 
   
Bearbeitungsaufwand bei den  
Stadtwerken Meerane GmbH                             60,00 €         71,40 € 
                                                                                                            
                   
 
Drehstromzähler            netto            brutto                                                                                       
 
Zählerwechsel            49,00 €         58,31 €                                                                                            
 
Befundprüfung entsprechend  
Gebührenordnung                                            34,60 €         41,17 € 
 
Prüfschein entsprechend  
Gebührenordnung                                            10,50 €         12,50 € 
  
ggf. Versand des Prüfscheins von  
Prüfstelle an Antragsteller                                   5,30 €           6,31 € 
   
Bearbeitungsaufwand bei den  
Stadtwerken Meerane GmbH                             60,00 €         71,40 € 
                                                                                                                                           
       
 
Wandlerzähler         netto            brutto                                                                                              
 
Wandlerzählerwechsel            63,00 €         74,97 €                                                                                     
 
Befundprüfung entsprechend  
Gebührenordnung                                            49,20 €         58,55 € 
 
Prüfschein entsprechend  
Gebührenordnung                                            10,50 €         12,50 € 
 
ggf. Versand des Prüfscheins von  
Prüfstelle an Antragsteller                                  5,30 €           6,31 € 
   
Bearbeitungsaufwand bei den  
Stadtwerken Meerane GmbH                            60,00 €          71,40 € 
                                                                                                                                            
            
 
Im Bruttopreis ist immer die aktuelle Umsatzsteuer enthalten, die derzeit 
19 % beträgt. 
 
Die Preise für die Befundprüfung anderer Zähler erhalten Sie auf Nach-
frage. Schicken Sie dafür eine E-Mail mit Angabe Ihrer Anschrift und mit 
der Zählernummer des zu prüfenden Zählers an info@sw-meerane.de. 
 
Messeinrichtung § 8 (2) StromGVV 
 
Wenn das Prüfergebnis die Einhaltung der eichtechnischen Forderungen 
bestätigt, trägt der Antragsteller die Kosten der Befundprüfung. 
 
Andernfalls tragen die Stadtwerke Meerane GmbH diese Kosten.

 

 

 
 

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Mee-
rane GmbH zur Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss 
und dessen Nutzung für die Gasversorgung in 
Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – 
NDAV)  

 

Gültig für das Netzgebiet der Stadtwerke Meerane 
GmbH ab dem 1. Dezember 2017 

 

Die Stadtwerke Meerane GmbH sind Netzbetreiber im 
Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes. 
 

1. Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NDAV 
 

1.1 Erdgas wird gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 der Gruppe H zur 
Verfügung gestellt. Der Brennwert des Erdgases beträgt durch-
schnittlich 11,1 kWh/m3 mit einer Schwankungsbreite zwischen 9,7 
kWh/m3 und 11,8 kWh/m3. Der Versorgungsqasdruck beträgt 
durchschnittlich 22 mbar mit einer Schwankungsbreite zwischen 20 
mbar und 25 mbar.  

 

1.2 Bei einer Umstellung der Gasart werden die Belange des Anschluss-
nehmers, soweit möglich, angemessen berücksichtigt. 

 

1.3 Herstellung und Änderung des Netzanschlusses sowie eine Erhö-
hung der Leistung am Netzanschluss sind vom Anschlussnehmer 
unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Formulare zu bean-
tragen. 

 

1.4 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bil-
det, und jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt 
wurde, ist über einen eigenen Netzanschluss an das Versorgungs-
netz anzuschließen, soweit keine berechtigten  Interessen des An-
schlussnehmers (wie z.B. eine rechtlich zulässige bauliche Verbin-
dung zwischen den Gebäuden) entgegenstehen. 

 

2. Zahlungspflichten gemäß §§ 9 und 11 NDAV 
 

Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Ände-
rung der Leistungsanforderung sind vom Anschlussnehmer die Kos-
ten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß 
§ 9 NDAV und Baukostenzuschüsse gemäß § 11 NDAV zu zahlen. 

 

3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NDAV 
 

3.1 Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kosten-
anteil bemisst sich nach dem Ver -   hältnis, in dem die an seinem 
Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistun-
gen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten 
Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorge-
halten werden können. Der Durchmischung der jeweiligen Leis-
tungsanforderungen wird Rechnung getragen. 
 

3.2 Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die 
Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen erforder-
lich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die Erschließung 
des Versorgungsbereiches notwendigen Niederdruckanlagen und 
Druckregelgeräte. 

 

3.3 Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbetrei-
bers. 

 

3.4 Der BKZ wird auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleich-
bare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet. 

 

3.5 Ein BKZ in Höhe von 50 % der auf den Anschlussnehmer entfallen-
den Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtliche n Ver-
teiler anlagen gilt gemäß § 11 NDAV als angemessen. Der vom An-
schlussnehmer zu übernehmende BKZ bemisst sich nach Maßgabe 
der an den betreffenden Netzanschluss für die darüber versorgten 
Anschlussnutzer vorzuhaltenden Leistung unter Berücksichtigung 
der Durchmischung. 

 

 
Berechnungsformel für BKZ Verteilnetz 
 
BKZHH=PHA*BKZ SatzHH (€/kW) 
 
BKZGW=PHA*BKZ SatzGW (€/kW) 
 
BKZindividuell=PHA*GLSVK* BKZ SatzSVK (€/kW) 
 
BKZHH  für Haushalt 
BKZGW für Gewerbe 
BKZindividuell für Sondervertragskunden 

 

3.6 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren BKZ, wenn sich seine  
Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Be-
rechnung zugrundeliegenden Maß erhöht. Eine erhebliche Erhöhung 
ist dann anzunehmen, wenn der weitere BKZ in einem angemesse-
nen Verhältnis zu dem Aufwand der Erhebung steht. Die Berech-
nung  erfolgt nach den vorgenannten Grundsätzen. 

 

4. Kosten gemäß § 9 NDAV 
 

4.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für 
die Herstellung des Netzanschlusses, d.h. die Verbindung des Ver-
teilnetzes mit der Gasanlage des Anschlussnehmers, gerechnet ab 
der Versorgungsleitung bis zu den Innenleitungen der Gebäude und 
Grundstück. Er besteht aus der Netzanschlussleitung, einer gegebe-
nenfalls vorhandenen Absperreinrichtung außerhalb des Gebäudes, 
Isolierstück, Hauptabsperreinrichtung und gegebenenfalls Haus-
Druckregelgerät, auch wenn dieses hinter dem Ende des Netzan-
schlusses innerhalb des Bereiches der Kundenanlage eingebaut ist, 
es sei denn, im Netzanschlussvertrag wurde eine abweichende Ver-
einbarung getroffen. 

 

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die 
Kosten für Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Ände-
rung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus an-
deren Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der 
Netzanschlussvertrag gekündigt und/oder der Netzanschluss vom 
Netz getrennt und zurückgebaut, trägt der Anschlussnehmer die 
Kosten für die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie des-
sen Rückbau. 

 

4.3 Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art 
und Weise, dass der Netzanschluss über Grundstücke Dritter ver-
läuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten einer deswe-
gen erforderlichen  Verlegung zu tragen, insbesondere wenn der 
Dritte berechtigt die Verlegung des Netzanschlusses oder von Lei-
tungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 

 

4.4 Erschwernisse (z.B. ungewöhnlich schwierige Bodenverhältnisse, 
besondere Oberflächenbeschaffenheit, Schwierigkeiten bei der 
Kreuzung von Straßen und/oder Ver- und Entsorgungsleitungen) 
berechtigen den Netzbetreiber, Zuschläge zu den im Kostenvoran-
schlag aufgeführten Kosten in tatsächlicher Höhe zu berechnen. 
Gleiches gilt, falls für Sonderwünsche des Anschlussnehmers Mehr-
kosten entstehen. Sollte der Anschlussnehmer nach vorheriger In-
formation über die anfallenden Mehrkosten und Zuschlägen seine 
Zustimmung verweigern, steht dem Netzbetreiber das Recht des 
Rücktritts vom Vertrag zu. In diesem Fall ist der Netzbetreiber be-
rechtigt, dem Anschlussnehmer die bereits angefallenen Kosten in 
Rechnung zu stellen. 

 

4.5 Der Netzbetreiber wird die Anschlussverlegung in Abstimmung mit 
dem Anschlussnehmer und unter Berücksichtigung technischer 
Möglichkeiten so vornehmen, dass gärtnerisch oder landwirtschaft-
lich genutzte Flächen, befestigte Wege und Plätze sowie Baukörper 
möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen werden. Gärtnerische o-
der landwirtschaftliche genutzte Flächen werden vom Netzbetreiber 
mit Ausnahme jeglicher Wieder- und Neubepflanzung wiederherge-
stellt. Befestigte Wege und Plätze sowie Baukörper werden vom 
Netzbetreiber grundsätzlich im ursprünglichen Zustand wiederher-
gestellt. Ist die Herstellung des ursprünglichen Zustandes nicht 
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Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Mee-
rane GmbH zur Verordnung über 
Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss 
und dessen Nutzung für die Gasversorgung in 
Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – 
NDAV)  

 

Gültig für das Netzgebiet der Stadtwerke Meerane 
GmbH ab dem 1. Dezember 2017 

 

Die Stadtwerke Meerane GmbH sind Netzbetreiber im 
Sinne des Energiewirtschaftsgesetzes. 
 

1. Art des Netzanschlusses gemäß § 7 NDAV 
 

1.1 Erdgas wird gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 der Gruppe H zur 
Verfügung gestellt. Der Brennwert des Erdgases beträgt durch-
schnittlich 11,1 kWh/m3 mit einer Schwankungsbreite zwischen 9,7 
kWh/m3 und 11,8 kWh/m3. Der Versorgungsqasdruck beträgt 
durchschnittlich 22 mbar mit einer Schwankungsbreite zwischen 20 
mbar und 25 mbar.  

 

1.2 Bei einer Umstellung der Gasart werden die Belange des Anschluss-
nehmers, soweit möglich, angemessen berücksichtigt. 

 

1.3 Herstellung und Änderung des Netzanschlusses sowie eine Erhö-
hung der Leistung am Netzanschluss sind vom Anschlussnehmer 
unter Verwendung der zur Verfügung gestellten Formulare zu bean-
tragen. 

 

1.4 Jedes Grundstück, das eine selbständige wirtschaftliche Einheit bil-
det, und jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnummer zugeteilt 
wurde, ist über einen eigenen Netzanschluss an das Versorgungs-
netz anzuschließen, soweit keine berechtigten  Interessen des An-
schlussnehmers (wie z.B. eine rechtlich zulässige bauliche Verbin-
dung zwischen den Gebäuden) entgegenstehen. 

 

2. Zahlungspflichten gemäß §§ 9 und 11 NDAV 
 

Für den erstmaligen Anschluss und bei einer Erhöhung oder Ände-
rung der Leistungsanforderung sind vom Anschlussnehmer die Kos-
ten für die Herstellung oder Änderung des Netzanschlusses gemäß 
§ 9 NDAV und Baukostenzuschüsse gemäß § 11 NDAV zu zahlen. 

 

3. Baukostenzuschuss (BKZ) gemäß § 11 NDAV 
 

3.1 Der von dem Anschlussnehmer als BKZ zu übernehmende Kosten-
anteil bemisst sich nach dem Ver -   hältnis, in dem die an seinem 
Netzanschluss vorzuhaltende Leistung zu der Summe der Leistun-
gen steht, die in den im betreffenden Versorgungsbereich erstellten 
Verteileranlagen oder auf Grund der Verstärkung insgesamt vorge-
halten werden können. Der Durchmischung der jeweiligen Leis-
tungsanforderungen wird Rechnung getragen. 
 

3.2 Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die 
Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteileranlagen erforder-
lich sind. Die örtlichen Verteileranlagen sind die für die Erschließung 
des Versorgungsbereiches notwendigen Niederdruckanlagen und 
Druckregelgeräte. 

 

3.3 Der Versorgungsbereich entspricht dem Netzgebiet des Netzbetrei-
bers. 

 

3.4 Der BKZ wird auf der Grundlage der durchschnittlich für vergleich-
bare Fälle entstehenden Kosten pauschal berechnet. 

 

3.5 Ein BKZ in Höhe von 50 % der auf den Anschlussnehmer entfallen-
den Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtliche n Ver-
teiler anlagen gilt gemäß § 11 NDAV als angemessen. Der vom An-
schlussnehmer zu übernehmende BKZ bemisst sich nach Maßgabe 
der an den betreffenden Netzanschluss für die darüber versorgten 
Anschlussnutzer vorzuhaltenden Leistung unter Berücksichtigung 
der Durchmischung. 

 

 
Berechnungsformel für BKZ Verteilnetz 
 
BKZHH=PHA*BKZ SatzHH (€/kW) 
 
BKZGW=PHA*BKZ SatzGW (€/kW) 
 
BKZindividuell=PHA*GLSVK* BKZ SatzSVK (€/kW) 
 
BKZHH  für Haushalt 
BKZGW für Gewerbe 
BKZindividuell für Sondervertragskunden 

 

3.6 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren BKZ, wenn sich seine  
Leistungsanforderung erheblich über das der ursprünglichen Be-
rechnung zugrundeliegenden Maß erhöht. Eine erhebliche Erhöhung 
ist dann anzunehmen, wenn der weitere BKZ in einem angemesse-
nen Verhältnis zu dem Aufwand der Erhebung steht. Die Berech-
nung  erfolgt nach den vorgenannten Grundsätzen. 

 

4. Kosten gemäß § 9 NDAV 
 

4.1 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber die Kosten für 
die Herstellung des Netzanschlusses, d.h. die Verbindung des Ver-
teilnetzes mit der Gasanlage des Anschlussnehmers, gerechnet ab 
der Versorgungsleitung bis zu den Innenleitungen der Gebäude und 
Grundstück. Er besteht aus der Netzanschlussleitung, einer gegebe-
nenfalls vorhandenen Absperreinrichtung außerhalb des Gebäudes, 
Isolierstück, Hauptabsperreinrichtung und gegebenenfalls Haus-
Druckregelgerät, auch wenn dieses hinter dem Ende des Netzan-
schlusses innerhalb des Bereiches der Kundenanlage eingebaut ist, 
es sei denn, im Netzanschlussvertrag wurde eine abweichende Ver-
einbarung getroffen. 

 

4.2 Der Anschlussnehmer erstattet dem Netzbetreiber weiterhin die 
Kosten für Änderungen des Netzanschlusses, die durch eine Ände-
rung oder Erweiterung der Kundenanlage erforderlich oder aus an-
deren Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst werden. Wird der 
Netzanschlussvertrag gekündigt und/oder der Netzanschluss vom 
Netz getrennt und zurückgebaut, trägt der Anschlussnehmer die 
Kosten für die Trennung des Netzanschlusses vom Netz sowie des-
sen Rückbau. 

 

4.3 Verändern sich die Eigentumsverhältnisse nachträglich in der Art 
und Weise, dass der Netzanschluss über Grundstücke Dritter ver-
läuft, ist der Anschlussnehmer verpflichtet, die Kosten einer deswe-
gen erforderlichen  Verlegung zu tragen, insbesondere wenn der 
Dritte berechtigt die Verlegung des Netzanschlusses oder von Lei-
tungen auf Kosten des Netzbetreibers fordert. 

 

4.4 Erschwernisse (z.B. ungewöhnlich schwierige Bodenverhältnisse, 
besondere Oberflächenbeschaffenheit, Schwierigkeiten bei der 
Kreuzung von Straßen und/oder Ver- und Entsorgungsleitungen) 
berechtigen den Netzbetreiber, Zuschläge zu den im Kostenvoran-
schlag aufgeführten Kosten in tatsächlicher Höhe zu berechnen. 
Gleiches gilt, falls für Sonderwünsche des Anschlussnehmers Mehr-
kosten entstehen. Sollte der Anschlussnehmer nach vorheriger In-
formation über die anfallenden Mehrkosten und Zuschlägen seine 
Zustimmung verweigern, steht dem Netzbetreiber das Recht des 
Rücktritts vom Vertrag zu. In diesem Fall ist der Netzbetreiber be-
rechtigt, dem Anschlussnehmer die bereits angefallenen Kosten in 
Rechnung zu stellen. 

 

4.5 Der Netzbetreiber wird die Anschlussverlegung in Abstimmung mit 
dem Anschlussnehmer und unter Berücksichtigung technischer 
Möglichkeiten so vornehmen, dass gärtnerisch oder landwirtschaft-
lich genutzte Flächen, befestigte Wege und Plätze sowie Baukörper 
möglichst wenig in Mitleidenschaft gezogen werden. Gärtnerische o-
der landwirtschaftliche genutzte Flächen werden vom Netzbetreiber 
mit Ausnahme jeglicher Wieder- und Neubepflanzung wiederherge-
stellt. Befestigte Wege und Plätze sowie Baukörper werden vom 
Netzbetreiber grundsätzlich im ursprünglichen Zustand wiederher-
gestellt. Ist die Herstellung des ursprünglichen Zustandes nicht 
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möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar, so ist der Netzbetreiber 
zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes nicht verpflich-
tet. In diesem Fall erfolgt zwischen Anschlussnehmer und Netzbe-
treiber eine gesonderte Abstimmung über die Art und Weise der 
Wiederherstellung.  
 

4.6 Der Netzbetreiber ist berechtigt, vom Vertrag zur Erstellung eines 
Netzanschlusses zurückzutreten, insbesondere, wenn der An-
schlussnehmer Verhältnisse schafft, wodurch die Durchführung der 
Baumaßnahme erschwert oder unmöglich gemacht wird, der An-
schlussnehmer Ansprüche stellt und/oder für den vorgesehenen 
Netzausbauabschnitt keine ausreichende Anzahl von Anschlüssen 
für eine wirtschaftliche Betriebsführung erreicht wird. 

 

5. Vorauszahlungen für BKZ und Anschlusskosten § 9 
Abs.2, § 11 Abs.5 NDAV 

 

5.1 Der Netzbetreiber verlangt für die Herstellung oder Änderung des 
Netzanschlusses Vorauszahlungen, wenn nach den Umständen des 
Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, dass der Anschlussneh-
mer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig 
nachkommt. Der Netzbetreiber nimmt einen solchen Fall regelmä-
ßig an, wenn derselbe Anschlussnehmer innerhalb der letzten 24 
Monate seinen Verbindlichkeiten gegenüber dem Netzbetreiber voll-
ständig oder teilweise nur aufgrund von Mahnungen nachgekom-
men ist. Unter den gleichen Voraussetzungen wird der Netzbetrei-
ber eine Vorauszahlung für den BKZ verlangen. 

 

5.2 Werden von einem Anschlussnehmer mehrere Netzanschlüsse be-
antragt, kann der Netzbetreiber angemessene Abschlagszahlungen 
verlangen. 

 

6. Inbetriebsetzung der Gasanlage gemäß § 14 NDAV 
 

6.1 Die Inbetriebsetzung der Gasanlage erfolgt gemäß § 14 NDAV und 
ist beim Netzbetreiber unter Verwendung eines von diesem zur Ver-
fügung gestellten Vordruckes zu beantragen. 

 

6.2 Für jede Inbetriebsetzung der Gasanlage durch den Netzbetreiber 
werden die hierfür entstehenden Kosten pauschal gemäß Preisblatt 
(Anlage 1) in Rechnung gestellt. 

 

6.3 Ist eine beantragte Inbetriebsetzung der Gasanlage aufgrund von 
Mängeln an der Anlage nicht möglich, so zahlt der Anschlussnehmer 
hierfür sowie für jede weitere vergebliche Inbetriebsetzung ein pau-
schales Entgelt gemäß Preisblatt (Anlage 1). 

 

6.4 Die Inbetriebsetzung der Gasanlage setzt die vollständige Bezah-
lung des Baukostenzuschusses und der Netzanschlusskosten vo-
raus. 

 

7. Unterbrechung des Netzanschlusses gemäß § 24 
NDAV 

 

7.1 Die Kosten aufgrund einer Unterbrechung des Anschlusses und/o-
der der Anschlussnutzung sowie die Wiederherstellung des An-
schlusses und/oder der Anschlussnutzung sind, sofern sie nicht vom 
Lieferanten ausgelöst wurde, vom Anschlussnehmer und/oder vom 
Anschlussnutzer dem Netzbetreiber zu ersetzen. Die entstehenden 
Kosten richten sich nach dem jeweils gültigen Preisblatt der Stadt-
werke Meerane GmbH zur Netznutzung. Diese sind unter www.sw-
meerane.de veröffentlicht. 

 

7.2 Die Aufhebung der Unterbrechung setzt voraus, dass die Gründe für 
die Einstellung vollumfänglich entfallen sind und wird vom Netzbe-
treiber von der Bezahlung der Unterbrechung- und Wiederinbetrieb-
nahme abhängig gemacht. 

 
7.3 Soweit der Anschlussnehmer/Anschlussnutzer trotz ordnungsgemä-

ßer Terminankündigung und Ersatzterminankündigung in beiden 
Terminen nicht angetroffen wird und die erforderlichen Maßnahmen 
dadurch nicht durchgeführt werden können, kann der Netzbetreiber 
für zusätzliche Anfahrten dem Anschlussnehmer/Anschlussnutzer 
die dadurch entstehenden Kosten  berechnen. Die entstehenden 
Kosten richten sich nach dem jeweils gültigen Preisblatt der Stadt-
werke Meerane GmbH zur Netznutzung. Diese sind unter www.sw-
meerane.de veröffentlicht. 

 

8. Verlegung von Mess- und Steuereinrichtungen ge-
mäß § 22 NDAV 

 

Der Anschlussnehmer hat die Kosten für die Verlegung von Mess- 
und Steuereinrichtungen des Netzbetreibers gemäß § 22 Abs. 2 
Satz 6 NDAV zu tragen. Diese sind dem Netzbetreiber nach tatsäch-
lichen Aufwand zu erstatten. 

 

9. Technische Anschlussbedingungen gemäß § 20 NDAV 
 

9.1 Die technischen Anforderungen des Netzbetreibers an den Netzan-
schluss und andere Anlagenteile sowie an den Betrieb der Anlage 
einschließlich Eigenanlagen sind in den Technischen Anschlussbe-
dingungen des Netzbetreibers als Anlage 2 zu diesen Ergänzenden 
Bedingungen festgelegt. 

 

9.2 Die Zustimmung ist rechtzeitig zu beantragen 
 

10.  Zahlungen und Verzug, Mahnkostenpauschale ge-
mäß § 23 NDAV 

 

10.1 Rechnung und Abschlagsforderung des Netzbetreibers werden zwei  
Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. 

 

10.2 Bei Zahlungsverzug kann der Netzbetreiber, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten ein-
ziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß 
Preisblatt (Anlage 1) berechnen. Der Anschlussnehmer/Anschluss-
nutzer hat das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten überhaupt 
nicht entstanden oder wesentlich niedriger entstanden sind, als es 
die Pauschale ausweist. 

 

10.3 Rechnungsbeträge und Abschläge sind für den Netzbetreiber kos-
tenfrei zu entrichten. Maßgeblich für die rechtzeitige Erfüllung der 
Fälligkeitstermine ist der Eingang der Zahlung beim Netzbetreiber. 

 

11.  Inkrafttreten 
Diese Ergänzenden Bedingungen zur  NDAV treten am 01. Dezem-
ber 2017 in Kraft. Sie ersetzen die Ergänzenden Bedingungen der 
Stadtwerke Meerane GmbH vom 01. Februar 2015. 

Anlagen 
Anlage 1: Preisblatt  
Anlage 2: Technische Anschlussbedingungen für Letztverbraucher 

im Niederdrucknetz 
Anlage 3: Preisblatt Befundprüfung Gaszähler 

 
 
 
 
 
  

 
 

Anlage 1 zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadt-
werke Meerane  GmbH vom 01. Dezember 2017 
 
 

Preisblatt vom 01.12.2017 

netto brutto 
in 

EURO in EURO 
1. Netzanschlusskosten §§ 6 
und 9 NDAV         
Erstellung - NEU - Einzelnetzanschluss 
Gas nach tatsächlichem Aufwand     
Umverlegung Einzelnetzanschluss Gas 
nach tatsächlichen Aufwand     
Trennung Einzelnetzanschluss Gas 
nach tatsächlichen Aufwand     

2. Inbetriebsetzung der gas-
technischen Anlage         
a) Erstmalige Inbetriebsetzung kostenfrei 
b) Jede weitere Inbetriebsetzung oder 
der Versuch der Inbetriebsetzung 64,00 76,16 
3. Montage Gaszähler     
a) Montage eines Gaszählers (ohne se-
parate Anfahrt, z.B. Inbetriebsetzung Netz-
anschluss) 49,00 58,31 
b) Montage eines Gaszählers 83,21 99,02 
4. Zahlungsverzug/Mahn-
kostenpauschale          
a) Zahlungserinnerung Kostenfrei 
b) Für jede erneute schriftliche Zah-
lungsaufforderung 5,00*   
5. Unterbrechung/Wiederherstellung des Netzan-
schlusses/der Anschlussnutzung 
Diese Verrechnungspreise richten sich 
nach dem jeweils gültigen Preisblatt 
der Stadtwerke Meerane GmbH zur 
Netznutzung. Diese sind unter  
www.sw-meerane.de veröffentlicht. 

     

     

    
 

*Pauschalen, bei denen keine Bruttobeträge ausgewiesen 
sind, sind von der Umsatzsteuer befreit. Bei Änderungen 
der Umsatzsteuer gilt automatisch der jeweils gültige 
Steuersatz. Die Bruttobeträge des Preisblattes werden 
entsprechend angepasst. 

 

 

Anlage 2 zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadt-
werke Meerane GmbH vom 1. Dezember 2017 
 
Technische Bedingungen für den Netzan-schluss von 
Letztverbrauchern im Netz mit Niederdruck (TAB) 

1. Geltungsbereich 
 

a) Diese Technischen Bedingungen für den Netzanschluss (TAB) gelten 
neben der NDAV und den Ergänzenden Bedingungen für den An-
schluss und den Betrieb von Letztverbrauchern im Netz mit Nieder-
druck und für die Anschlussnutzung durch Letztverbraucher im 
Netzgebiet der Stadtwerke Meerane GmbH. Sie regeln die allgemei-
nen Bedingungen für den Netzanschluss von Letztverbrauchern ent-
sprechend § 18 Abs. I des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). 

b) Alle in dieser TAB genannten Aufgaben und Tätigkeiten der Stadt-
werke Meerane GmbH können auch durch direkt von ihr beauftrag-
ten Unternehmen wahrgenommen werden. 

c) Zweifel über die Auslegung und Anwendung der TAB sind vor Be-
ginn der Installationsarbeiten mit den Stadtwerken Meerane GmbH 
zu klären. In begründeten Einzelfällen können die Stadtwerke Mee-
rane GmbH Abweichungen von der TAB verlangen, wenn dies im 
Hinblick auf Personen- oder Sachgefahren notwendig ist. 

d) Die TAB gelten in Verbindung mit dem aktuell gültigen DVGW-Re-
gelwerk und den zugehörigen Richtlinien (Technische Informatio-
nen) der Stadtwerke Meerane GmbH. 

 

2. Netzanschluss 
 

a) Erdgas wird gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 der Gruppe H zur 
Verfügung gestellt. Damit können ausschließlich Gasgeräte der 
Gasgruppe E nach DIN EN 437 betrieben werden. 

b) Die Führung der Anschlussleitung bis zur Hauptabsperreinrichtung 
(HAE) bzw. zur Gasdruckregelung wird von den Stadtwerken Mee-
rane GmbH entsprechend dem DVGW-Regelwerk und den Regelun-
gen der NDAV festgelegt. Die Herstellung dieser Anschlussleitung 
erfolgt durch Beauftragte der Stadtwerke Meerane GmbH. 

c) Die technische Ausführung (Material, Dimensionierung usw.) sowie 
der Ort der Hauseinführung wird unter Berücksichtigung berechtig-
ter Kundeninteressen von den Stadtwerken Meerane GmbH festge-
legt. Eigentumsgrenze ist die HAE. Der Bereich hinter der HAE, aus-
schließlich der Einrichtung zur Gasdruckregelung und –messung, 
gehören zum Eigentum des Anschlussnehmers. 

d) Entsprechend den Vorgaben der Sächsischen Bauordnung und den 
DVGW-Regelwerk ist die Hausanschlusseinrichtung vorzugsweise in 
Räumen nach DIN 18012 zu installieren und zu betreiben. 

e) Sofern nach Feststellung der Stadtwerke Meerane GmbH die Ver-
sorgung einer Kundenanlage aus dem bestehenden Versorgungs-
netz aus technisch-wirtschaftlichen Gründen oder wegen Änderun-
gen der Abnahmegegebenheiten wie Steigerung der beantragten 
Leistung, nicht mehr möglich ist, können die Stadtwerke Meerane 
GmbH die Erweiterung (größere Dimensionierung) des Anschlusses 
oder den Anschluss an ein Netz einer höheren Druckstufe fordern. 

 

3. Anmeldung und Änderung von Gasanlagen 
 

a) Jede Errichtung, Inbetriebsetzung oder Veränderung von Gasinstal-
lationen bedarf der Zustimmung der Stadtwerke Meerane GmbH. 
Dazu ist von dem Unternehmen, das nach § 13 Abs. 2 NDAV die Ar-
beiten an Gasinstallationsanlagen ausführt, vor Beginn dieser Arbeit 
das Formular „ANA/ Anmeldung Netzanschluss/ Anschlussände-
rung/ Demontage/ Fertigstellungsanzeige/ Anmeldung zur An-
schlussnutzung/ Anlagenänderung/Inbetriebsetzungsauftrag“ bei 
den Stadtwerken Meerane GmbH einzuholen und zu verwenden. 

 
4. Plomben und anderweitige Sicherung 

 
a) Anlagenteile, die sich vor Messeinrichtungen befinden, können 

durch die Stadtwerke Meerane GmbH plombiert oder anderwei-
tig gesichert werden. Plomben und anderweitige Sicherungen 
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Anlage 1 zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadt-
werke Meerane  GmbH vom 01. Dezember 2017 
 
 

Preisblatt vom 01.12.2017 

netto brutto 
in 

EURO in EURO 
1. Netzanschlusskosten §§ 6 
und 9 NDAV         
Erstellung - NEU - Einzelnetzanschluss 
Gas nach tatsächlichem Aufwand     
Umverlegung Einzelnetzanschluss Gas 
nach tatsächlichen Aufwand     
Trennung Einzelnetzanschluss Gas 
nach tatsächlichen Aufwand     

2. Inbetriebsetzung der gas-
technischen Anlage         
a) Erstmalige Inbetriebsetzung kostenfrei 
b) Jede weitere Inbetriebsetzung oder 
der Versuch der Inbetriebsetzung 64,00 76,16 
3. Montage Gaszähler     
a) Montage eines Gaszählers (ohne se-
parate Anfahrt, z.B. Inbetriebsetzung Netz-
anschluss) 49,00 58,31 
b) Montage eines Gaszählers 83,21 99,02 
4. Zahlungsverzug/Mahn-
kostenpauschale          
a) Zahlungserinnerung Kostenfrei 
b) Für jede erneute schriftliche Zah-
lungsaufforderung 5,00*   
5. Unterbrechung/Wiederherstellung des Netzan-
schlusses/der Anschlussnutzung 
Diese Verrechnungspreise richten sich 
nach dem jeweils gültigen Preisblatt 
der Stadtwerke Meerane GmbH zur 
Netznutzung. Diese sind unter  
www.sw-meerane.de veröffentlicht. 

     

     

    
 

*Pauschalen, bei denen keine Bruttobeträge ausgewiesen 
sind, sind von der Umsatzsteuer befreit. Bei Änderungen 
der Umsatzsteuer gilt automatisch der jeweils gültige 
Steuersatz. Die Bruttobeträge des Preisblattes werden 
entsprechend angepasst. 

 

 

Anlage 2 zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadt-
werke Meerane GmbH vom 1. Dezember 2017 
 
Technische Bedingungen für den Netzan-schluss von 
Letztverbrauchern im Netz mit Niederdruck (TAB) 

1. Geltungsbereich 
 

a) Diese Technischen Bedingungen für den Netzanschluss (TAB) gelten 
neben der NDAV und den Ergänzenden Bedingungen für den An-
schluss und den Betrieb von Letztverbrauchern im Netz mit Nieder-
druck und für die Anschlussnutzung durch Letztverbraucher im 
Netzgebiet der Stadtwerke Meerane GmbH. Sie regeln die allgemei-
nen Bedingungen für den Netzanschluss von Letztverbrauchern ent-
sprechend § 18 Abs. I des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). 

b) Alle in dieser TAB genannten Aufgaben und Tätigkeiten der Stadt-
werke Meerane GmbH können auch durch direkt von ihr beauftrag-
ten Unternehmen wahrgenommen werden. 

c) Zweifel über die Auslegung und Anwendung der TAB sind vor Be-
ginn der Installationsarbeiten mit den Stadtwerken Meerane GmbH 
zu klären. In begründeten Einzelfällen können die Stadtwerke Mee-
rane GmbH Abweichungen von der TAB verlangen, wenn dies im 
Hinblick auf Personen- oder Sachgefahren notwendig ist. 

d) Die TAB gelten in Verbindung mit dem aktuell gültigen DVGW-Re-
gelwerk und den zugehörigen Richtlinien (Technische Informatio-
nen) der Stadtwerke Meerane GmbH. 

 

2. Netzanschluss 
 

a) Erdgas wird gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 260 der Gruppe H zur 
Verfügung gestellt. Damit können ausschließlich Gasgeräte der 
Gasgruppe E nach DIN EN 437 betrieben werden. 

b) Die Führung der Anschlussleitung bis zur Hauptabsperreinrichtung 
(HAE) bzw. zur Gasdruckregelung wird von den Stadtwerken Mee-
rane GmbH entsprechend dem DVGW-Regelwerk und den Regelun-
gen der NDAV festgelegt. Die Herstellung dieser Anschlussleitung 
erfolgt durch Beauftragte der Stadtwerke Meerane GmbH. 

c) Die technische Ausführung (Material, Dimensionierung usw.) sowie 
der Ort der Hauseinführung wird unter Berücksichtigung berechtig-
ter Kundeninteressen von den Stadtwerken Meerane GmbH festge-
legt. Eigentumsgrenze ist die HAE. Der Bereich hinter der HAE, aus-
schließlich der Einrichtung zur Gasdruckregelung und –messung, 
gehören zum Eigentum des Anschlussnehmers. 

d) Entsprechend den Vorgaben der Sächsischen Bauordnung und den 
DVGW-Regelwerk ist die Hausanschlusseinrichtung vorzugsweise in 
Räumen nach DIN 18012 zu installieren und zu betreiben. 

e) Sofern nach Feststellung der Stadtwerke Meerane GmbH die Ver-
sorgung einer Kundenanlage aus dem bestehenden Versorgungs-
netz aus technisch-wirtschaftlichen Gründen oder wegen Änderun-
gen der Abnahmegegebenheiten wie Steigerung der beantragten 
Leistung, nicht mehr möglich ist, können die Stadtwerke Meerane 
GmbH die Erweiterung (größere Dimensionierung) des Anschlusses 
oder den Anschluss an ein Netz einer höheren Druckstufe fordern. 

 

3. Anmeldung und Änderung von Gasanlagen 
 

a) Jede Errichtung, Inbetriebsetzung oder Veränderung von Gasinstal-
lationen bedarf der Zustimmung der Stadtwerke Meerane GmbH. 
Dazu ist von dem Unternehmen, das nach § 13 Abs. 2 NDAV die Ar-
beiten an Gasinstallationsanlagen ausführt, vor Beginn dieser Arbeit 
das Formular „ANA/ Anmeldung Netzanschluss/ Anschlussände-
rung/ Demontage/ Fertigstellungsanzeige/ Anmeldung zur An-
schlussnutzung/ Anlagenänderung/Inbetriebsetzungsauftrag“ bei 
den Stadtwerken Meerane GmbH einzuholen und zu verwenden. 

 
4. Plomben und anderweitige Sicherung 

 
a) Anlagenteile, die sich vor Messeinrichtungen befinden, können 

durch die Stadtwerke Meerane GmbH plombiert oder anderwei-
tig gesichert werden. Plomben und anderweitige Sicherungen 

Dipl.-Ing. (FH)

Patrick Kühni
Prokurist

Obere Bahnstraße 10 
08393 Meerane

Tel.: (03764) 7917-30
Fax: (03764) 7917-19 
Mobil: (0176) 11791703

patrick.kuehni@sw-meerane.de
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dürfen nur bei Gefahr sofort entfernt werden. In diesem Fall ist 
die Stadtwerke Meerane GmbH unverzüglich unter Angabe des 
Grundes zu informieren.  

b) Wird von Kunden oder vom Vertragsinstallationsunternehmen 
(VIU) festgestellt, dass Plomben oder anderweitige Sicherungen 
fehlen, so ist dies ebenfalls den Stadtwerken Meerane GmbH 
unverzüglich mitzuteilen.  

c) Die an Messeinrichtungen und Hausdruckregelgeräten ange-
brachten Plomben und Sicherungen dürfen nur von den Stadt-
werken Meerane GmbH geöffnet werden. 
 

5. Einrichtungen zur Gasdruckregelung und –mes-
sung 
 

a) Der Einbauort der Einrichtung zur Gasdruckregelung und –mes-
sung wird von den Stadtwerken Meerane GmbH festgelegt. 
Diese Einrichtungen müssen jederzeit frei zugänglich sein und 
ohne besondere Hilfsmittel geprüft bzw. abgelesen werden kön-
nen. 

 

Anlage 3 zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Meerane GmbH vom 01. Dezember 2017 

Aufstellung der Kosten für eine Befundprüfung an Gaszählern im Netzgebiet der Stadt-
werke Meerane GmbH Balgengaszähler bis Größe G6 
 
Die Kosten basieren auf der Eichkostenverordnung(siebente Verordnung zur Änderung der Eichkostenverord-
nung 31.07.2013).  
 
 
 
Balgengaszähler       netto    brutto 
                                                                                      
 
 
An- und Abfahrt, Zählerwechsel, Transport im Netzgebiet   98,00 €  116,62 € 
Der SWM mit SWM als zuständigem Messstellenbetreiber                                                                                      
   
 
Befundprüfung gemäß § 11 Eichkostenverordnung    36,00 €    42,84 € 
 
Ausstellung des Befundprüfungsscheines gemäß § 13 der   11,50 €    13,69 € 
Eichkostenverordnung 
    
Gesamtkosten        145,50 € 173,15 €     
 
                                                                                                                     
 
 
Messeinrichtung gemäß § 8 (2) GasGVV 
 
Wenn das Prüfergebnis die Einhaltung der eichtechnischen Forderungen bestätigt, trägt der Antragsteller die 
Kosten der Befundprüfung. 
 
 
Eichkostenverordnung § 11 
 
Ergibt eine Befundprüfung, dass das Messgerät nicht verwendet oder bereitgehalten werden darf, so trägt die 
Stadtwerke Meerane GmbH die Kosten für die Befundprüfung, auch dann wenn die Stadtwerke Meerane GmbH 
die Befundprüfung nicht beantragt hat. 
 
Sonstiges 
 
Die Kosten für die Befundprüfung anderer Zählergrößen erhalten Sie auf Nachfrage. Schicken Sie dazu eine 
Briefsendung, ein Fax oder eine E-Mail mit Angabe Ihrer Anschrift und mit den Adressdaten des Zählers an die 
Stadtwerke Meerane GmbH. 
 

Dipl.-Ing. (FH)

Patrick Kühni
Prokurist

Obere Bahnstraße 10 
08393 Meerane

Tel.: (03764) 7917-30
Fax: (03764) 7917-19 
Mobil: (0176) 11791703

patrick.kuehni@sw-meerane.de
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Die Stadt Meerane teilt weiterhin mit

Einwohnerentwicklung der 
Stadt Meerane zum 
31. Oktober 2017 

Durch Zuzüge und Wegzüge, Geburten 
und Sterbefälle gibt es in der Statistik 
der Einwohnerzahl der Stadt Meerane 
ständig Änderungen. Erfasst sind Ein-
wohner, die ihren Hauptwohnsitz oder 
alleinigen Wohnsitz in Meerane haben.
Die Stadt Meerane informiert monatlich 
über den Stand der Bevölkerungsent-
wicklung. Dabei beziehen sich alle ge-
nannten Zahlen auf das Einwohnerre-
gister der Stadt Meerane. 

Für das Jahr 2017 ist Ausgangswert 
der 31.12.2016 mit 14.923 Einwohnern. 
Einwohner zum 30.09.2017: 14.796
Einwohner zum 31.10.2017: 14.778
Damit zählt die Stadt Meerane im Ok-
tober 2017 18 Einwohner weniger als 
im September 2017. 
Diese Zahl ergibt sich aus: 
27 Zuzügen 
35 Wegzügen 
16 Sterbefällen 
06 Geburten 

Standesamt Oktober 2017 

Geburten: Im Oktober wurden 6  
Meeraner Kinder geboren. Folgen-
de Eltern waren mit einer Veröffentli-
chung einverstanden: Isabel Wahlich 
am 19.10.2017; Elias Peter Jäkel am 
19.10.2017 (Schönberg); Theo Kauf-
mann am 23.10.2017.
Nachtrag für September: Lina Luisa 
Etzrodt am 22.09.2017; Anne Viktoria 
Zeitzer am 26.09.2017; Ben Hoffmann 
am 27.09.2017; Jamie Joel Hofmann 
am 30.09.2017. 
Eheschließungen: Im Oktober wurden 
2 Ehen geschlossen. Mit einer Veröf-
fentlichung war folgendes Brautpaar 
einverstanden: Rainer Löw und Angela 
Illgen am 30.10.2017.
Sterbefälle: Im Oktober verstarben 16 
Meeraner Bürger. Mit der Veröffentli-
chung waren die Angehörigen folgen-
der Verstorbener einverstanden: 
Theodo r  Bende l  22 .06 .1933 
– 04.10.2017; Wolfgang Mahnke 
01.08.1940 – 06.10.2017;  Ursula 
Leitner geb. Sommer 25.10.1939 – 

08.10.2017; Ruth Stopp 26.06.1924 – 
09.10.2017; Klaus Alberti 14.10.1948 – 
14.10.2017; Ertraut Muhs 17.08.1933 
– 18.10.2017; Peter Gogol 21.03.1943 
– 18.10.2017;  Ilse Grau 14.07.1920 
– 24.10.2017; Günter Rahnfeld 
14.03.1932 – 27.10.2017; Christel 
Berger 06.05.1943 – 27.10.2017; Her-
ta Schulze 21.01.1931 – 31.10.2017.

Geburtstage November 2017 

Bürgermeister Prof. 
Dr. Ungerer gratuliert 
den folgenden Jubila-
ren sehr herzlich zum 
Geburtstag:
90. Geburtstag:
Brunhilde Junghanns – 17.11.1927
Jutta Pohle – 28.11.1927 

Glückwünsche zu Ehejubiläen 

Bürgermeister Prof. Dr. 
Ungerer gratuliert den fol-
genden Ehepaaren sehr 
herzlich zum Jubiläum:
50. Hochzeitstag:
Klaus und Regina Stolp – 03.11.2017
Stefan und Regina Eckhardt – 
04.11.2017
60. Hochzeitstag:
Hubert und Hildegard Harkner – 
16.11.2017

Unterbringung von Flücht-
lingsfamilien in der Stadt 
Meerane

Die Stadt Meerane informiert über die 
Personenzahl der in unserer Stadt le-
benden Flüchtlingsfamilien: Entspre-
chend den Zuweisungen durch den 
Landkreis Zwickau wohnen mit Stand 
vom 27. Oktober 2017 insgesamt 64 
Personen, darunter 34 Kinder und Ju-
gendliche unter 18 Jahren, in Meerane.
Herkunftsstaaten / Personenzahl / 
davon unter 18 Jahren
Russische Föderation 36 / 21
Indien 3 / 1 
Syrien 3 / 2 
Irak 1 / 0 
Afghanistan 10 / 6 
Georgien 1 / 0 
Libanon 10 / 4 
Gesamt 64 / 34

Sächsischer Förderpreis für 
Demokratie 2017 für Helfer-
kreis der Stadt Meerane 

Der Sächsische 
Förder pre is  fü r 
Demokratie wür-
digt herausragen-
des Engagement 
von Initiativen und 
Kommunen gegen 
Rechtsextremismus und für Menschen-
rechte und eine demokratische Kultur 
in Sachsen. Er wird seit 2006 jährlich 
vergeben und ausgelobt von der Ama-
deu Antonio Stiftung, der Freudenberg 
Stiftung, der Sebastian Cobler Stiftung, 
der Cellex Stiftung, der Dirk-Oelber-
man-Stiftung und der Stiftung Elemente 
der Begeisterung.
Insgesamt 56 Initiativen, Projekte und 
Kommunen hatten sich für den Preis 
2017 beworben oder wurden von Drit-
ten für die Auszeichnung vorgeschla-
gen – sechs wurden nominiert, darunter 
auch der Helferkreis der Stadt Meerane! 
Zum Festakt zur Verleihung der Preise 
am 6. November 2017 in der Staats-
operette Dresden wurde Meerane mit 
dem Kommunenpreis ausgezeichnet! 
Bürgermeister Professor Dr. Lothar Un-
gerer nahm den Preis gemeinsam mit 
Erika Schilling und Udo Friedrich vom 
Helferkreis entgegen, beim Festakt in 
Dresden dabei waren auch Sozialarbei-
terin Jasmin Wellner, die die Arbeit des 
Helferkreises betreut und koordiniert, 
und Dezernentin Monique Schubert.
Der Hauptpreis ging an RAA Hoyers-
werda Ostsachsen & RAA Sachsen e.V., 
Anerkennungspreise erhielten Gerede 
– homo, bi und trans e.V. und RosaLin-
de Leipzig e.V., Geschichtswerkstatt 
Freiberg / Regionales Bildungszentrum 
Eckert gGmbH, Grass Lifter – ASA-FF 
e.V. und Menschlichkeit als Tradition 
e.V., Stollberg im Erzgebirge. 
Zum Festakt, der von Eva Sturm von 
der Cellex Stiftung und Bastian Wier-
zioch von MDR Kultur moderiert wurde, 
sprachen der Schirmherr des Förder-
preises, Staatsminister Martin Dulig, der 
Intendant der Staatsoperette Wolfgang 
Schaller und die Zweite Bürgermeisterin 
der Stadt Dresden Annekatrin Klepsch. 
Die Laudatio zur Preisverleihung hielt 
die Journalistin und Filmemacherin Es-
ther Schapira.
„Wenn wir über Demokratie reden, über 
welche Demokratie reden wir dann? 

 
 

dürfen nur bei Gefahr sofort entfernt werden. In diesem Fall ist 
die Stadtwerke Meerane GmbH unverzüglich unter Angabe des 
Grundes zu informieren.  

b) Wird von Kunden oder vom Vertragsinstallationsunternehmen 
(VIU) festgestellt, dass Plomben oder anderweitige Sicherungen 
fehlen, so ist dies ebenfalls den Stadtwerken Meerane GmbH 
unverzüglich mitzuteilen.  

c) Die an Messeinrichtungen und Hausdruckregelgeräten ange-
brachten Plomben und Sicherungen dürfen nur von den Stadt-
werken Meerane GmbH geöffnet werden. 
 

5. Einrichtungen zur Gasdruckregelung und –mes-
sung 
 

a) Der Einbauort der Einrichtung zur Gasdruckregelung und –mes-
sung wird von den Stadtwerken Meerane GmbH festgelegt. 
Diese Einrichtungen müssen jederzeit frei zugänglich sein und 
ohne besondere Hilfsmittel geprüft bzw. abgelesen werden kön-
nen. 

 

Anlage 3 zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Meerane GmbH vom 01. Dezember 2017 

Aufstellung der Kosten für eine Befundprüfung an Gaszählern im Netzgebiet der Stadt-
werke Meerane GmbH Balgengaszähler bis Größe G6 
 
Die Kosten basieren auf der Eichkostenverordnung(siebente Verordnung zur Änderung der Eichkostenverord-
nung 31.07.2013).  
 
 
 
Balgengaszähler       netto    brutto 
                                                                                      
 
 
An- und Abfahrt, Zählerwechsel, Transport im Netzgebiet   98,00 €  116,62 € 
Der SWM mit SWM als zuständigem Messstellenbetreiber                                                                                      
   
 
Befundprüfung gemäß § 11 Eichkostenverordnung    36,00 €    42,84 € 
 
Ausstellung des Befundprüfungsscheines gemäß § 13 der   11,50 €    13,69 € 
Eichkostenverordnung 
    
Gesamtkosten        145,50 € 173,15 €     
 
                                                                                                                     
 
 
Messeinrichtung gemäß § 8 (2) GasGVV 
 
Wenn das Prüfergebnis die Einhaltung der eichtechnischen Forderungen bestätigt, trägt der Antragsteller die 
Kosten der Befundprüfung. 
 
 
Eichkostenverordnung § 11 
 
Ergibt eine Befundprüfung, dass das Messgerät nicht verwendet oder bereitgehalten werden darf, so trägt die 
Stadtwerke Meerane GmbH die Kosten für die Befundprüfung, auch dann wenn die Stadtwerke Meerane GmbH 
die Befundprüfung nicht beantragt hat. 
 
Sonstiges 
 
Die Kosten für die Befundprüfung anderer Zählergrößen erhalten Sie auf Nachfrage. Schicken Sie dazu eine 
Briefsendung, ein Fax oder eine E-Mail mit Angabe Ihrer Anschrift und mit den Adressdaten des Zählers an die 
Stadtwerke Meerane GmbH. 
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Haben wir ein gemeinsames Verständ-
nis?“, diese Fragen warf Staatsminister 
Dulig auf und forderte Anstrengung für 
Demokratie und eine Auseinanderset-
zung mit dem Demokratiebegriff.
Bürgermeister Professor Dr. Ungerer 
dankte nach der Preisverleihung für die 
Nominierung und die Auszeichnung, die 
insbesondere eine Anerkennung und 
Wertschätzung der Arbeit des Helfer-
kreises ist. „Unsere Stadtgesellschaft 
wird heute durch das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel 
getragen, die Menschenwürde zu leben. 
Der tatkräftige Respekt vor der Lebens-
vielfalt und der Unantastbarkeit der Wür-
de aller Menschen ist ihre Antwort auf 
Hass und Gewalt. Eine Antwort, die vor 
Ort zu einer sozialen Befriedung führt 
und die Werte der Demokratie stärkt.“    
Von Seiten der Jury wurde insbeson-
dere die beispielhafte Integrationspo-
litik in Meerane hervorgehoben. Viele 
Initiativen sind im ehrenamtlichen Hel-
ferkreis organisiert, dessen Koordinie-
rung und Organisation durch die städ-
tische Sozialarbeiterin Jasmin Wellner 
professionell erfolgt: „Die Kommune 
schuf so die nötigen personellen und 
materiellen Voraussetzungen – und die 
Bürgerinnen und Bürger tragen mit ih-
rem Engagement den Helferkreis und 
seine Initiativen in die Breite.“
Über die Anerkennung mit dem Sächsi-
schen Förderpreis für Demokratie freut 
sich daher auch Jasmin Wellner sehr: 
„Es ist eine ganz besondere Anerken-
nung für unsere Helferinnen und Helfer, 
für ihre kontinuierliche Arbeit, denn ein 
Großteil ist seit Anfang 2015 dabei. Sie 

leisten eine wertvolle Arbeit, die  eine 
große integrative Wirkung hat“, sagt die 
Sozialarbeiterin. 
Erika Schilling berichtete in der Ge-
sprächsrunde mit den Moderatoren 
über die Arbeit, die Betreuung der ge-
flüchteten Familien, Hilfe im Alltag und 
die Deutschkurs-Angebote des Hel-
ferkreises. 

Neue HEM Tankstelle 
in Meerane eröffnet

Eine neue HEM Tankstelle wurde am 
8. November 2017 in Meerane, in der 
Guteborner Allee 7, eröffnet. Die neue 
HEM Station, in rund drei Monaten Bau-
zeit entstanden, ist als erste im Netz 
der Deutschen Tamoil mit einer AdBlue-
Zapfsäule für Pkw ausgestattet. Zudem 
verfügt sie über eine wassersparende 
Waschanlage (Textilwäsche), die den 
technisch und ökologisch modernsten 
Standards entspricht, wie das Unter-
nehmen informiert.
Bürgermeister Professor Dr. Lothar Un-
gerer besuchte gemeinsam mit Nicole 
Jung von der Wirtschaftsförderung der 
Stadt Meerane am Eröffnungstag die 
neue Tankstelle und gratulierte HEM 
Vertragspartnerin Linda Speer und 
Bezirksleiter Ralf Karbaum zur Neu-
eröffnung. „Wir freuen uns über die 
Erweiterung des Tankstellennetzes in 
Meerane, die dem Endverbraucher zu 
Gute kommen wird. Auch die Einbin-
dung einer AdBlue-Zapfsäule ist sehr 
zu begrüßen, da sie dem Diesel-Fah-
rer dient, die Stickoxide im Abgas sei-
nes Dieselmotors zu reduzieren“, so 
der Bürgermeister. Er wünschte Linda 
Speer und ihrem Team, zu dem fünf 
Mitarbeiter gehören, viel Erfolg.
„Kleine Preise, großer Service – mit die-
sem Geschäftsmodell ist die Mineral-
ölgesellschaft Deutsche Tamoil GmbH 
bereits an mehr als 400 Standorten in 
Deutschland erfolgreich“, informierte 
Ralf Karbaum. Für den Standort Mee-
rane spricht die Nähe zur Bundesstra-
ße 93 und die nur etwa zwei Kilometer 
entfernte Autobahn 4.
Stationsleiterin Linda Speer und ihr 
Team bieten im ansprechend gestal-
teten Tankstellenshop neben Autozu-
behör auch ein Bistro mit Kaffeespe-
zialitäten, Imbiss sowie Tabakwaren, 
Getränke und Süßwaren. „In Meerane 
haben wir durch die Nähe zu Autobahn, 
Bundesstraße und Gewerbegebiet ei-

nen idealen Standort“, freut sie sich 
und fügte hinzu: „Ich bin sicher, dass 
die Autofahrer in der Region unser An-
gebot schnell schätzen werden und wir 
viele Stammkunden gewinnen.“ 
Geöffnet ist die HEM Tankstelle Mon-
tag bis Freitag von 05:00–23:00 Uhr, 
Samstag/Sonntag und an Feiertagen 
von 06:00–23:00 Uhr.

Bürgermeister Professor Dr. Ungerer (3.v.li.)
und Nicole Jung gratulierten Linda Speer 
(4.v.re.) und ihrem Team zur Neueröffnung 
der HEM Tankstelle. Zur Eröffnung anwesend 
war auch Bezirksleiter Ralf Karbaum (re.). Als 
Geschenk überreichte der Bürgermeister, 
passend zu einer Tankstelle, ein Foto eines 
Horch Landauer von 1908, deren Karosserie 
bei Gustav Hornig in Meerane gebaut wurde. 

 

Die neue HEM Tankstelle verfügt auch über 
eine moderne Waschanlage (Textilwäsche).

Blick in den Tankstellenshop. Fotos: Hönsch

Kinderkino am 6. Dezember 
in der Stadthalle Meerane

„Wunder einer Winternacht – Die 
Weihnachtsgeschichte“
Am Nikolaustag, 6. Dezember 2017, 
lädt der Fachbereich Kultur der Stadt 
Meerane um 09:30 Uhr alle Kinder ab 
6 Jahren zum Weihnachtsfilm „Wunder 
einer Winternacht – Die Weihnachts-
geschichte“ in die Stadthalle Meerane, 
Achterbahn 12, ein. 
Vor Hunderten von Jahren begann die 
schönste Geschichte aller Zeiten... In 

Dirk Oelbermann von der Dirk-Oelberman-
Stiftung, Bürgermeister Professor Dr. Ungerer, 
Erika Schilling vom Helferkreis, Dezernentin 
Monique Schubert, Sozialarbeiterin Jasmin 
Wellner und Udo Friedrich vom Helferkreis 
(v.l.n.r.). Meerane erhielt eine Plakete mit dem 
Logo des Kommunen-Preises. Foto: Hönsch
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einem kleinen Dorf in Lappland lebt die 
kleine Waise Nikolas. Die Dorfbewohner 
haben entschieden, dass sie gemein-
sam den Jungen groß ziehen sollen, 
jede Familie passt ein Jahr lang auf den 
Jungen auf. Immer Heiligabend kommt 
er von der einen Familie zur nächsten. 
Um sich dankbar zu zeigen, hat Niko-
las es sich zur Aufgabe gemacht, den 
Kindern seiner Gastfamilien Abschieds-
geschenke zu machen und am heiligen 
Abend zu übergeben. Jedes Jahr kommt 
eine Familie dazu. Als die Zeiten härter 
werden, muss Nikolas bei dem bösen 
Zimmermann Iisakki arbeiten. Nikolas 
macht aus der Not eine Tugend und 
verfeinert hier seine handwerklichen 
Fähigkeiten, um noch schönere Ge-
schenke herzustellen. Doch als Iisakki 
Nikolas dies verbietet, gerät die schöne 
Geschenke-Tradition in Gefahr...
Die Hauptdarsteller dieses Filmes sind 
Kari Väänänen, Hannu-Pekka Björk-
man, Otto Gustavsson, Jonas Rinne, 
Mikko Leppilampi.
Eintrittskarten zu 2 Euro sind an der 
Tageskasse erhältlich. Reservierungen 
können in der Stadtbibliothek Meerane, 
Tel.: 03764 185715, August-Bebel-Stra-

ße 49, vorgenommen werden. Diese 
Veranstaltung erfolgt in Zusammen-
arbeit mit dem Andrea Doria Filmclub 
e.V. Leipzig.

„Luthers Christkind und 
Sankt Nikolaus“ 
mit Regina Röhner

Im Rahmen der Veranstaltungen  
„10 Jahre neue Stadtbibliothek“ lädt die 
Stadtbibliothek Meerane zum Nikolaus-
tag am Mittwoch, 6. Dezember 2017, 
um 19:00 Uhr zu einem literarischen, 
kulinarischen und musikalischen Abend 
„Luthers Christkind und Sankt Nikolaus“ 
mit Regina Röhner ein. 
Was verbindet Martin Luther mit dem 
Christkind und Sankt Nikolaus? Luther 
liebte Weihnachten nicht nur als Kind, 
sondern auch als Erwachsener. Für ihn 
war Weihnachten ein Fest in der Fami-
lie. Im 15. und 16. Jahrhundert brachte 
der heilige Nikolaus am 6. Dezember 
kleine Geschenke für Kinder. Luther 
verlegt den Brauch des Schenkens auf 
Weihnachten. So wird das Christkind 
zum Gabenbringer der Kinder. 

„Ohne Luther gäbe es am Heiligabend 
keine Geschenke. Ohne Luther wäre 
Weihnachten nicht das beliebteste Fest 
in Deutschland geworden. Was Luther 
noch alles mit Weihnachten verbindet, 
wird uns Regina Röhner als Besinn-
liches und Heiteres vorlesen und er-
zählen. Natürlich hat sie sich als Auto-
rin von Kochbüchern besonders in der 
Weihnachtsküche der Familie Luther 
umgeschaut und wird Würzwein ganz 
wie zu Luthers Zeiten zubereiten so-
wie die Gäste mit allerlei süßen und 
herzhaften Kostproben verwöhnen“, 
informiert Angelika Albrecht, die Leite-
rin der Bibliothek. Das Publikum erhält 
auch Einblicke in die Weihnachtsstube 
von Martin und Katharina Luther so-
wie die historische Festkultur. Für alle 
Besucherinnen und Besucher bringt 
Regina Röhner noch eine besondere 
Nikolausüberraschung mit – die aber 
noch nicht verraten wird!
Kartenvorverkauf 
Karten zu 10 Euro sind in der Stadtbib-
liothek Meerane, August-Bebel-Straße 
49, Tel. 03764 185715, erhältlich. Die 
Anzahl der Karten für diese Veranstal-
tung ist  begrenzt.    
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Neujahrskonzert mit der 
Vogtland Philharmonie

Kartenvorverkauf für Konzert in Mee-
rane am 20. Januar 2018 läuft
Musikalisch ins neue Jahr: Schwungvoll 
und heiter wird die Vogtland Philharmo-
nie am Samstag, 20. Januar 2018, um 
19:00 Uhr das neue Jahr in der Stadt-
halle Meerane begrüßen und lädt unter 
ihrem bewährten Motto „Beliebte Me-
lodien zum Jahreswechsel“ zum Neu-
jahrskonzert ein.
Neben den heiteren Moderationen von 
GMD Stefan Fraas, der auch die Stab-
führung des Konzertes übernimmt, dür-
fen sich die Besucher auf die schönsten 
Ausschnitte bekannter Opern, Operet-
ten und Musicals freuen und erleben 
neben dem Sinfonieorchester die So-
pranistin Tatiana Larina und den Tenor 
Alexander Geller.
Kartenvorverkauf läuft
Der Kartenvorverkauf für das Neu-
jahrskonzert 2018 mit der Vogtland 
Philharmonie in der Meeraner Stadthal-
le läuft. Karten gibt es im Bürgerbüro 
im Neuen Rathaus, Lörracher Platz 1.
Karten im Vorverkauf kosten 21 Euro; 

ermäßigt für Schüler und Studenten 
17 Euro.
(Abendkasse 24 Euro; ermäßigt Schü-
ler und Studenten 20 Euro)

Tatiana Larina 
begeisterte zu-
letzt als Lucia di 
Lammermoor in 
Köln, Chemnitz 
und beim Festival 
Gut Immling, als 
Vittelia in Köln, La 
Traviata in Bre-
genz, Tatiana in 
Quebec.
Sie studierte Gesang und Gesangspä-
dagogik an der Universität Stawropol 
und wurde mit der „TZ-Rose der Wo-
che“ in München und dem österreichi-
schen Musiktheaterpreis „Der goldene 
Schikaneder“ ausgezeichnet
Am Theater Pforzheim war sie die Ma-
non (Massenet), Fiordiligi sowie Olym-
pia, Antonia und Giuletta in Les Contes 
d’Hoffmann. Diese verkörperte sie auch 
beim Festival Gut Immling.
Als Donna Anna debütierte sie in Wup-
pertal, als Lida in La Battaglia di Leg-

nano unter dem Dirigat von Michael 
Hofstetter in Giessen, als Bellinis La 
Straniera in Landshut/Passau.
2017 debütiert sie als Gilda in Rigolet-
to bei den Festspielen im Römerstein-
bruch St. Margarethen.

Alexander Gel-
ler erhielt sei-
ne musikalische 
Ausbildung  zu-
nächst bei Evelyn 
Dalberg, Stefan 
Adam und Otto 
Hieronimi. Meis-
terkurse führten 
ihn zu Monika 
Pick-Hieronimi, Ivan Anguélov und 
Ludwig Baumann. Erste Engage-
ments führten ihn als Tassilo in Kal-
mans Gräfin Mariza, als Zarewitsch 
in Léhars gleichnamiger Operette, als 
Prinz Sternschnuppe in Frau Luna so-
wie als Vitek in Janaceks Die Sache 
Makropoulos und als Chevalier in Pou-
lencs Dialogue des Carmélites an das 
Theater Gera-Altenburg. Von  2010 bis 
2014 war Alexander Geller Ensemble-
mitglied  am Landestheater Mecklen-
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burg. Im Frühjahr 2017 verkörpert er 
den Arndt in Korngolds Oper Der Ring 
des Polykrates, in der Saison 2017/18 
kehrt er an die Oper Graz als Caramel-
lo in Eine Nacht in Venedig zurück und 
singt den Erik in Der Fliegende Hollän-
der  am Theater Hof.

Fotos: Künstler/Agentur

Wladimir Kaminer liest in 
Meerane „Einige Dinge, die
ich über meine Frau weiß“

Lesung am 1. Februar 2018 in der 
Stadthalle – Kartenvorverkauf ab  
27. November 2017

Wladimir Kaminer 
kommt am 1. Fe-
bruar 2018 nach 
Meerane!  Der 
1967 in Moskau 
geborene Schrift-
steller, der seit 
1990 in Berlin lebt, 
avancierte mit sei-
ner Erzählsammlung „Russendisko“ 
und weiteren zahlreichen Bestsellern 
zu einem der beliebtesten und gefrag-
testen Autoren Deutschlands. Zu seinen 
Werken gehören: „Ich bin kein Berliner“, 
„Meine kaukasische Schwiegermutter“, 
„Meine russischen Nachbarn“, „Es gab 
keinen Sex im Sozialismus“, „Meine 
Mutter, ihre Katze und der Staubsau-
ger“ und viele weitere.
Zur Lesung in Meerane, am 1. Febru-
ar 2018, 19:00 Uhr, in der Meeraner 
Stadthalle, Achterbahn 12, bringt er 
sein neues Buch „Einige Dinge, die ich 
über meine Frau weiß“ mit. 

Ehefrau Olga ist für 
Wladimir Kaminer 
ein offenes Buch. 
Er müsste es nur 
lesen können. Er 
weiß zwar, dass 
sie gern strickt. 
Aber warum aus 
einer Socke erst 
eine Jacke und 
dann ein Teppich 

wird? Ein Rätsel. Weshalb Schuhe ge-
gen Erkältungen helfen und eine Hand-
tasche gegen Winterdepressionen? 
Nicht nur für Ärzte ein Mysterium. Dass 
ihr Garten das reinste Paradies ist, liegt 
an Olgas grünem Daumen. Warum sie 
aber so viele Pflanzen sammelt, dass 

sie halb Brandenburg damit verschö-
nern könnte – nicht zu erklären. Es blei-
ben also Fragen … Diese charmanten 
Geschichten zeigen, dass man Frauen 
gar nicht verstehen muss. Es reicht völ-
lig, sie zu lieben. (Quelle: Verlag) 
Auf der Website von Wladimir Kaminer 
(www.wladimirkaminer.de) schreibt der 
Schriftsteller über sich selbst: 
„Ich bin in einem Schwimmbad auf die 
Welt gekommen. Meine Mutter studier-
te Festigkeitslehre am Moskauer Insti-
tut für Maschinenbau, in ihrer Freizeit 
ging sie gerne schwimmen, in die of-
fene Schwimmanstalt ‚Moskau‘. Plötz-
lich kam ich. Meine Mutter legte mich in 
ein Aquarium und trug es nach Hause. 
Unterwegs schwamm ich im Aquarium 
hin und her. Irgendein stark behaarter 
Fisch mit großem Schnurbart kam mir 
entgegen, ich erschrak und weinte bit-
ter. Der Fisch weinte ebenfalls. Dann 
lachten wir. Unsere Tränen lösten sich 
im Wasser des Aquariums auf, es wur-
de unerträglich salzig. Seitdem habe 
ich einen Salzzwang. 
Diese Geschichte ereignete sich in vori-
gem Jahrtausend, die offene Schwimm-
anstalt ‚Moskau‘ wurde inzwischen in 
die ‚Kirche für Jesus den Retter am 
Kropotkin Boulevard‘ umgewandelt, 
stark behaarte Schnurbartfische sind 
aus der Sowjetunion nach Kanada aus-
gewandert und niemand mehr weiß, 
was Festigkeitslehre ist, außer meiner 
Mutter natürlich, doch sie will es nicht 
erzählen.“
Fotonachweis Wladimir Kaminer: (c) Urban 
Zintel

Kartenvorverkauf
Eintrittskarten zur Lesung mit Wladimir 
Kaminer am 1. Februar 2018, 19:00 Uhr 
in der Meeraner Stadthalle gibt es zum 
Preis von 18 Euro. Kartenvorverkauf ab 
27. November 2017 in der Stadtbiblio-
thek Meerane, August-Bebel-Straße 49.

Galakonzert mit Katrin 
Weber und der Vogtland 
Philharmonie in Meerane

Kartenvorverkauf für Veranstaltung 
am 6. April 2018 startet am 4. De-
zember 2017
Breitgefächert ist die Konzertpalette der 
Vogtland Philharmonie. Klassische Sin-
foniekonzerte und Serenaden, festliche 
Galas, stilvolle „Konzerte in historischen 
Kostümen“, berühmte Filmmusiken 
mit Großbildleinwand und modernste 

Cross-Over-Produktionen wie „Classics 
unter Sternen“, „Philharmonic Rock“ 
oder „ABBA Tribute in SYMPHONY“ 
füllen kleine Konzertsäle ebenso wie 
riesige Festivalgelände.
Dabei ist das Orchester bekanntlich mit 
großen Solisten zu erleben und gastiert 
nun als ganz besonderes Highlight mit 
Katrin Weber am Freitag, 6. April 2018, 
um 19:30 Uhr in der Stadthalle Meerane.
Katrin Weber, die nach ihrem Gesangs-
studium rasch in die erste Reihe der 
großen Interpretinnen im Musical-Fach 
sprang, sang und spielte bisher u.a. 
allein achtzehn Haupt- und Titelrollen 
und war weibliche Hauptdarstellerin 
der Uraufführung des Musicals „Jack 
the Ripper“ von Filmkomponist Gün-
ther Fischer. Heute stellt sie ihre Viel-
seitigkeit auch in Auftritten der Thea-
ter-, Kabarett- und Show-Branche in 
ganz Europa unter Beweis und zählt zu 
den beliebtesten Fernsehkünstlerinnen 
Deutschlands.
Zu ihrem Galakonzert mit der Vogtland 
Philharmonie präsentiert sie unter Lei-
tung von GMD Stefan Fraas eine bun-
te und unterhaltsame Mischung von 
Erfolgspartien, die mit gewohntem 
Augenzwinkern der charismatischen 
Diva nicht immer ganz dem Original-
text folgen.
Erleben Sie einem Abend voller 
Charme, und Gefühl – erleben Sie 
Katrin Weber und die Vogtland Phil-
harmonie!

Kartenvorverkauf startet
Tickets für das Galakonzert erhalten 
Sie ab 4. Dezember 2017 im Bürgerbü-
ro der Stadt Meerane, Neues Rathaus, 
Lörracher Platz 1, bzw. telefonisch un-
ter 03764 540. 
Weitere Informationen finden Sie auch 
unter www.vogtland-philharmonie.de/
galakonzerte.

Am 6. April 2018 wird Katrin Weber gemein-
sam mit der Vogtland Philharmonie in der 
Stadthalle Meerane gastieren. Foto: Künstler/ 
Agentur
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Weihnachtsgeschenk 
gesucht?

Rechtzeitig an Weihnachten denken, 
das hört man derzeit überall. Damit 
die Suche nach einem passenden 
Weihnachtsgeschenk nicht wieder im 
Stress endet!
Wie wäre es mit einer Eintrittskarte für 
ein Konzert oder einen unterhaltsamen 
Leseabend in der Meeraner Stadthalle? 
Überraschen Sie Familie und Freunde 
mit einer Karte für das Neujahrskon-
zert mit der Vogtland Philharmonie am  
20. Januar 2018, für die Lesung mit Wla-
dimir Kaminer am 1. Februar 2018 oder 
für das Gala-Konzert mit Katrin Weber 
und der Vogtland Philharmonie am 6. 
April 2018! Der Kartenvorverkauf für 
diese Veranstaltung hat begonnen bzw. 
beginnt rechtzeitig vor dem Weihnachts-
fest. Alle Informationen finden Sie bei 
den Veranstaltungsankündigungen in 
diesem Amtsblatt (Seiten XIV und XV). 

Malerische Bilder „Provence
und Cote d‘Azur“ in der 
Stadtbibliothek

Die Dia-Ton-Show „Provence und Cote 
d‘Azur“ mit Nina und Thomas W. Mücke 
lockte am 2. November 2017 zahlrei-
che interessierte Gäste in die Meera-
ner Stadtbibliothek. Bereits zum drit-
ten Mal waren die beiden Berliner mit 
einem Dia-Ton-Vortrag nach Meerane 
gekommen. „Und es wird bestimmt wie-
der ein wundervoller Abend“, begrüß-
te Bibliotheksleiterin Angelika Albrecht 
die Besucher.
Mit farbenprächtigen, romantischen 
Fotos stieg Thomas W. Mücke in die 
„Bild- und Musikromanze“ ein. Neben 
den Bildern, die eindrucksvoll den Zau-
ber der Provence und der Cote d‘Azur 
widerspiegelten, gab es vielfältige In-
formationen zur Geschichte dieser Re-
gion im Südosten Frankreichs, zu Kul-
tur und Architektur. Passend dazu die 
Musik, aber z.B. auch an einer Sturm-
Geräuschkulisse ließen Nina und Tho-
mas W. Mücke die Besucher teilhaben. 
Bilder und Erzählungen zu kulinari-
schen Spezialitäten durften hier natür-
lich auch nicht fehlen. „Für das Essen 
sollten Sie viel Zeit einplanen“, riet Tho-
mas W. Mücke reisewilligen Besuchern. 
Denn der Provencale sagt: „Wenn Sie 
keine Zeit haben, gehen Sie bitte nach 
Nordfrankreich.“

Zur Abrundung des Abends gab der 
studierte Opern- und Chansonsänger 
Thomas W. Mücke musikalische Kost-
proben französischer Chansons.

Nina und Thomas W. Mücke präsentierten 
am 2. November 2017 ihre Dia-Ton-Show 
„Provence und Cote d‘Azur“ in der Stadt-
bibliothek, die auf großes Interesse stieß. 
Fotos: Hönsch

Farbenprächtiger Spuk zu 
Halloween in den Meeraner
Höhlern

Auch in diesem Jahr erwiesen sich die 
Meeraner Höhler unter dem Burgberg 
am 31. Oktober wieder als ein belieb-
ter Treffpunkt  für Halloweenfans. Über 
60 Besucher machten sich bei den ver-
schiedenen Führungen mit Otto Redlin 
auf den Weg durch die Meeraner Un-
terwelt, die sich an diesem Nachmittag 
nicht nur entsprechend gruslig deko-
riert, sondern auch farbenprächtig illu-
miniert präsentierte. Dafür hatte wieder 
ein zehnköpfiges Team vom Jugendclub 
„Beverly Hill‘s“ e.V., inklusive Mitglieder 
des Projektes „LED-Farbenspiel“, ge-
sorgt, welches für Dekoration und Spuk 
verantwortlich zeigte. Dabei gab es nicht 
nur einiges zu sehen, sondern auch zu 
hören, denn zum Einsatz kamen auch 
Musik und passende Gruselgeräusche!
„Zum wiederholten Male hat uns der Ju-
gendclub ‚Beverly Hill‘s‘ bei den Sonder-
führungen zu Halloween in den Meera-
ner Höhlern tatkräftig unterstützt. Dafür 
ein herzliches Dankeschön an das Ju-
gendclub-Team“, sagt Nicole Jung vom 
Fachbereich Marketing/Wirtschaftsför-
derung der Stadtverwaltung Meerane.
Hinweis: Auf der Homepage der Stadt 

Meerane www.meerane.de sind Fotos 
von den Halloween-Sonderführungen 
in den Meeraner Höhlern zu sehen! 

Rappelvolle „Hütte“ 
an Halloween

Auch in diesem Jahr wurde sich im 
Freizeitzentrum Annaparkhütte an Hal-
loween wieder schaurig schön gegru-
selt. Einige hundert Gäste verlebten 
am 31. Oktober 2017 einen aufregen-
den Nachmittag mit Kürbisschnitzen, 
Laternen basteln, Halloweenspielen, 
Gruselschminken und dem Programm-
Highlights Ignis et Flamma und Urknall-
Westsachsen-Gugge zum Laternen- 
und Fackelumzug.
„Der Vorstand und das Team der Hütte 
möchten sich auf diesem Wege bei allen 
Helfern und Unterstützern, die dieses 
Event zu einem so großen Erfolg ha-
ben werden lassen, ganz herzlich be-
danken“, sagt Simone Pristel von der 
Annaparkhütte.

Viele Besucher verfolgten das Halloween-Pro-
gramm in der Annaparkhütte, unter anderem 
mit Ignis et Flamma. Fotos: Annaparkhütte/
Silvia Schölz

 
Kleine Züge ganz groß – 
Modelleisenbahnclub Mee-
rane zeigt Modellbahnschau 

Der Modelleisenbahnclub Meerane 
e.V. lädt alle Interessierten zur großen  
23. Modellbahnschau ein. Diese findet 
am 25. und 26. November 2017 sowie 
am 2. und 3. Dezember 2017 jeweils 
von 09:30 Uhr bis 18:00 Uhr im Frei-
zeitzentrum Annaparkhütte am Fuße 
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der Steilen Wand statt. Die Besucher 
erwartet als Highlight eine H0-Club-
anlage mit Heißluftballon und Schorn-
steinsprengung mit Sound und Rauch, 
informiert der Verein. Außerdem gibt es 
die TT-Clubanlage mit Erweiterung,  die 
H0-Länderbahnanlage, eine Feldbahn-
anlage und viele weitere Ausstellungs-
stücke zu sehen. Schnäppchenjäger 
und Besucher können Modellbahnma-
terial aus zweiter Hand erwerben oder 
bei einem kleinen Imbiss die Exponate 
bestaunen. Die Clubmitglieder freuen 
sich auf alle Gäste!

Am 25./26. November und am 2./3. Dezember 
2017 lädt der Modelleisenbahnclub Meerane 
e.V. zu seiner jährlichen Modellbahnschau 
ein. Foto: Verein

Veranstaltungskalender der
Stadt Meerane

Die Stadtverwaltung Meerane bittet alle 
Veranstalter (Gastronomen, Vereine, 
Schulen usw.) um Mitteilung über ge-
plante Veranstaltungstermine. Die uns 
gemeldeten Veranstaltungen werden 
auf der Homepage www.meerane.de 
im Veranstaltungskalender veröffent-
licht. Dieser Veranstaltungskalender 
wird regelmäßig aktualisiert und auch 
an die Medien weitergegeben. 
Die Meldung kann entweder per E-Mail 
über das Formblatt Veranstaltungsmel-
dungen (zu finden unter www.meera-
ne.de/Kultur/Freizeit/Sport/Vereine/
Kontaktformular), per Fax an 03764 
1859439 oder auf dem Postweg (Stadt-
verwaltung Meerane, Referat Touris-
mus/Marketing, Nicole Jung, Altes 
Rathaus, Markt 3, 08393 Meerane), 
erfolgen. 
Veranstalter können sich gern über be-
reits gemeldete Veranstaltungen infor-
mieren, um Terminüberschneidungen 
zu vermeiden. Damit der Veranstal-
tungskalender immer aktuell ist, bitten 
wir die Veranstalter, uns auch über Än-
derungen oder den Ausfall bereits ge-
meldeter Termine zu informieren. 
Referat Tourismus/Marketing

Wir werden ein Team!

„Wir werden ein Team“ – genau das 
sagte sich die Klasse 5a des Euro-
päischen Gymnasiums Meerane am  
4. November 2017, als sich Schüler, 
Klassenlehrer, Eltern und Geschwis-
terkinder zum Teamtraining in der Aula 
der Schule einfanden.
Ziel des spannenden und kreativen 
Programms waren die Förderung des 
Teamgeistes und die Verbesserung des 
Zusammenarbeitens, was die Teilneh-
mer im Rahmen verschiedener Aufga-
ben spielerisch lernen sollten. 
Angenommen, man unternimmt eine 
Kreuzfahrt und strandet auf einer einsa-
men Insel – wie kann man sich mitein-
ander arrangieren, um das Überleben 
aller Mitglieder der Gruppe zu garan-
tieren? Oder wie gelingt es einer Grup-
pe von 20 Personen mit Hilfe von nur 
10 Steinen, einen reißenden Fluss zu 
überqueren? Nur durch echte Zusam-
menarbeit, gegenseitige Rücksichtnah-
me und Unterstützung, das fanden die 
„Teamplayer“ sehr schnell heraus.
Nach einer kräftigen Stärkung  wur-
de am Ende der Veranstaltung von 
den Schülerinnen und Schülern noch 
ihr Klassenbaum (Ginkgo biloba) ge-
pflanzt, der an die Erfahrungen dieses 
interessanten und erlebnisreichen Ta-
ges und später an die gemeinsame 
Schulzeit erinnern soll. Das Programm 
bereitete den jungen und älteren Teil-
nehmern großen Spaß und stellte eine 
wertvolle Bereicherung für die weitere 
Zusammenarbeit dar, darin waren sich 
am Ende alle einig.

Teamtraining stand bei der Klasse 5 des 
Europäischen Gymnasiums am 4. November 
auf dem Programm. Fotos: EGM

Abradeln 2017 der Radwan-
dergruppe des MBV

Die Wetterprognosen sagten für den 5. 
November, den Tag der letzten Radtour 
2017 der Radwandergruppe des Mee-
raner Bürgervereins, umfangreiche 
Regenfälle voraus. Nach einigen Über-
legungen (Tour absagen oder nicht) 
wurde am Vortag eine fachkundige 
Prognose von der Außenstelle Leipzig 
des Deutschen Wetterdienstes einge-
holt, und die Entscheidung hieß: Das 
Abradeln findet statt.
Bei ca. 8 Grad Celsius trafen sich dann 
17 Radwanderfreunde auf dem Meera-
ner Markt, um die letzte Tour des Jah-
res 2017 in Angriff zu nehmen. „Das 
Wissen um das heranziehende Regen-
gebiet beeinflusste unser Tempo, und 
in zügiger Fahrt radelten wir durch Po-
nitz, Heyersdorf in Richtung Thonhau-
sen. Dort rasteten wir kurz für ein paar 
Fotos und einen kleinen Imbiss, denn 
einige Radler hatten schon etliche Ki-
lometer bis zum Start in Meerane hin-
ter sich. Weiter ging unsere Fahrt durch 
Mannichswalde, Langenreinsdorf und 
Schweinsburg-Culten dem Ziel unserer 
Mittagsrast, der Gaststätte Pleißenburg 
in Langenhessen, entgegen“, berichtete 
Dieter Kahl, der Leiter der Radwander-
gruppe. Unterwegs erfreuten sich die 
Radler an der schönen Laubfärbung, 
aber auch noch an blühenden Vorgär-
ten in den kleinen Dörfern. 
In gemütlicher Runde ließ man sich dann 
das Mittagessen schmecken. Hier wurde 
auch der Terminplan für die Touren 2018 
ausgegeben und über die Bus-Radtour 
im nächsten Jahr informiert, die in den 
Spreewald mit Start und Ziel in Lübbenau 
führen soll. Die Rücktour wurde aufgrund 
der herannahenden Regenfront dann 
verkürzt, so dass am Ende 43 statt der 
geplanten 53 Kilometer bewältigt waren, 
dafür aber alle trocken blieben. 
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„Abradeln“ hieß es am 5. November 2017 für 
die Radwandergruppe des Meeraner Bürger-
vereins. Fotos: MBV

Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
St. Martin

Ihr Kontakt zu 
unserer Kirchge-
meinde:
Pfarramt der Ev.- 
Luth. St. Martins-
k i rchgemeinde 
Meerane, Kirch-
platz 1, Tel. 03764 
2474, E-Mail: kg.meerane@evlks.de, 
Öffnungszeiten: Dienstag: 10:00–12:00 
und 14:00–18:00 Uhr, Donnerstag und 
Freitag: 10:00–12:00 Uhr
Besuchen Sie uns im Internet: 
www.kirche-meerane.de
Wir laden ein zu unseren Gottes-
diensten im Kirchgemeindehaus, 
Kantstraße 1a:
– Sonntag, 26. November, 10:00 Uhr 
Gottesdienst mit Hlg. Abendmahl
Friedhofsandachten: 14:00 Uhr Friedhof 
Seiferitz; 15:00 Uhr Friedhof Meerane
Bitte achten Sie auf die Veröffentli-
chung im Martinsbote, unseren Aus-
hängen bzw. der Internetseite, ab wann 
die Gottesdienste wieder in der Kirche 
stattfinden! 
– Sonntag, 3. Dezember, 10:00 Uhr Fa-
miliengottesdienst
– Sonntag, 10. Dezember, 10:00 Uhr 
Gottesdienst mit Hlg. Abendmahl
Sonntag, 17. Dezember, 17:00 Uhr Ad-
vents- und Weihnachtliedersingen im 
Kerzenschein

Treffpunkt Glauben und Gemein-
schaft
Andachten in den Heimen:
Kursana-Seniorenzentrum
– Höhenweg: Mi, 13.12., 09:30 Uhr
– Oststraße: Mi, 13.12., 10:30 Uhr
– Hirschgrundstraße: Mo, 11.12., 09:30 
Uhr
Bürgerheim, Robert-Baum-Straße: Mo, 
27.11./11.12., 15:30 Uhr
Betreutes Wohnen, Seiferitzer Schul-
weg, Montag, 4.12., 15:00 Uhr
Gesprächsgruppen und Kreise
Bibelstunde: Dienstag, 12.12., 19:00 
Uhr, Kirchplatz 1
Bibelstunde Seiferitz: Mittwoch, 6.12., 
15:00 Uhr, Fam. Wolf, Zwickauer Stra-
ße 109
Gebetskreis: Mittwoch, 20.12., 17:15 
Uhr, Gemeinderaum, Kirchplatz 1
Angebote für Frauen
Offener Nachmittag für Frauen: Diens-
tag, 5.12., 14:30 Uhr, Kirchgemeinde-
haus
Angebote für Kinder
Krippenspielprobe: donnerstags, ab 
15:30 Uhr
Angebote für Jugendliche: Konfirman-
den 7.+ 8. Klasse, Sonnabend, 25.11., 
09:00–12:30 Uhr, KGH
Junge Gemeinde: dienstags, 18:00 
Uhr, KGH
Jugendprojekt „Open House“
Jugendcafé „Open House“, Oststra-
ße 36
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 15:00–20:00 Uhr
Frühstücksangebot: Mo–Fr.: 10:00 Uhr
Termine Kirchenmusik (im KGH)
Bläseranfänger: dienstags, 18:30 Uhr
Posaunenchor: dienstags, 19:30 Uhr
Kleine Kurrende: donnerstags, 14:50 
Uhr
Flötenkreis Kinder: donnerstags, 15:15 
Uhr
Flötenanfänger Grundschüler: donners-
tags, ab 15:45 Uhr
Große Kurrende: donnerstags, 16:15 Uhr
Kantorei: donnerstags, 19:30 Uhr
Evangelische Allianz in Meerane
Landeskirchliche Gemeinschaft, Au-
gust-Bebel-Straße 111
Gemeinschaftsstunde: sonntags, 17:00 
Uhr
Bibelstunde: mittwochs, 19:00 Uhr
Frauenstunde: Mittwoch, 20.12., 16:00 
Uhr
Stunde für hilfesuchende Alkoholiker 
(Blaues Kreuz): Montag, 4./18.12., 
18:30 Uhr

Ev. Freikirchl. Gemeinde / Baptisten 
Meerane, Chemnitzer Straße 28
Bibelgespräch 29.11.2017, 19:30 Uhr

Adventsfeier im Kirchgemeindehaus
Die Kirchgemeinde und die Diakonie-
Sozialstation laden herzlich ein zur ge-
meinsamen Adventsfeier am Dienstag, 
5. Dezember, 14:30 bis 16:00 Uhr ins 
Kirchgemeindehaus.
Wir möchten Sie mitnehmen auf den 
Weg durch die Adventszeit hin zum 
Kind in der Krippe.
Sie hören Nachdenkliches, herzerwär-
mende Lieder unserer Kindergartenkin-
der, kleine Geschichten und Gedichte, 
und wir wollen miteinander die schönen 
Adventslieder singen.
Natürlich ist auch für ein Kaffeetrinken 
mit Stollen und Plätzchen gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Waldsachsen

Ihr Kontakt zu unserer Kirchgemein-
de:
Pfarramt der Ev.- Luth. Kirchgemeinde 
Waldsachsen, Kirchplatz 1, Tel. 03764 
2474, E-Mail: kg.meerane@evlks.de, 
Öffnungszeiten: Dienstag: 10:00–12:00 
und 14:00–18:00 Uhr, Donnerstag und 
Freitag: 10:00–12:00 Uhr
Wir laden ein zum Gottesdienst: 
Sonntag, 10. Dezember, 10:00 Uhr Fa-
miliengottesdienst
Treffpunkt Glaube und Gemeinschaft
Gemeinsame Adventsfeier: Donners-
tag, 7.12., 14:30 Uhr
Kinderkirche: montags, 16:00 Uhr
Chorprobe: montags, 18:15 Uhr

Katholische Kirche Sankt 
Marien Meerane 

Katholische Kirche 
Sankt Marien Mee-
rane, Kleine Augas-
se 15 
Pfarramt Pfarrer 
Clemens Baumert, 
08393 Meerane, Am 
Rotenberg 81, Tele-
fon: 03764 2984 
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www.kath-kirche-meerane.de 
Heilige Messe
Sonntag: 09:30 Uhr 
Dienstag: 08:30 Uhr 
Mittwoch: 08:30 Uhr 
Donnerstag: 08:30 Uhr 
Freitag: 18:30 Uhr
Heilige Messe in Ponitz: samstags 17:00 
Uhr nach Vereinbarung
Aus gesundheitlichen Gründen von 
Pfarrer Clemens Baumert finden die 
Heiligen Messen an den Werktagen 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 
08:30 Uhr und nur unter Vorbehalt statt.

Beichtgelegenheit
– Sonntag: 09:00 Uhr 
– Herz-Jesu-Freitag: 18:00 Uhr und 
stille Anbetung
– Samstag, 16.12.2017: 15:00 bis 16:00 
Uhr Beichtgelegenheit bei einem aus-
wärtigen Beichtvater: Pfr. Brünnler aus 
Schmölln

Besondere Gottesdienste
– Sonntag, 26.11.2017: Hochfest Christ-
könig:
09:30 Uhr Hochamt, 16:00 bis 17:00 
Uhr Anbetungsstunde, 17:00 Uhr Dank-
andacht
– Sonntag, 3.12.2017, 1. ADVENTS-
SONNTAG,  Beginn des neuen Kir-
chenjahres:
09:30 Uhr Gemeindemesse mit Seg-
nung der Adventskränze
– Dienstag, 5.12.2017, 14:00 Uhr: Rent-
nermesse und -nachmittag
– Freitag, 8.12.2017, Mariä Empfäng-
nis: 18:30 Uhr Heilige Messe
– Samstag, 9.12.2017: 7:00 Uhr, Rora-
te mit Agape
– Sonntag, 10.12.2017, 2. Advent: 9:30 
Uhr Gemeindemesse, im Anschluss be-
sucht der Heilige Nikolaus die Kinder 
und die Erwachsenen
– Samstag, 16.12.2017: 7:00 Uhr Rora-
te-Messe im Advent

Wichtiger Termin
– Ministrantenstunde: samstags 9:00 
Uhr nach Vereinbarung
Vorschau
– Sonntag, 24.12.2017: 4. Advent, 9:30 
Uhr Heilige Messe, 21:00 Uhr Christ-
messe am Heiligen Abend
– Montag, 25.12.2017: 9:30 Uhr Hoch-
amt am Hochheiligen Weihnachtsfest
– Dienstag, 26.12.2017: 9:30 Uhr Hoch-
amt am Hochheiligen Weihnachtsfest
Bitte achten Sie auf Vermeldungen und 
Aushänge! 

Wir wünschen allen unseren Lesern 
der Meeraner Zeitung eine besinnliche 
Adventszeit zur guten Einstimmung auf 
die bevorstehenden Feiertage.
Ihr Pfarrer Clemens Baumert und der 
Pfarrgemeinderat

Sprechstunden/Beratungen 
in Meerane

Bürgerpolizist
Jeden 1. Dienstag im Monat, 16:00 bis 
17:00 Uhr, im Polizeiposten im Neuen 
Rathaus, Lörracher Platz 1, im Zimmer 
2, Erdgeschoss, mit einem Mitarbeiter 
aus dem Fachbereich Bürgerdienste 
der Stadtverwaltung. Nächste Sprech-
stunde: Dienstag, 5. Dezember
Friedensrichter
Jeden 3. Dienstag im Monat, 16:00 
Uhr, im Vereinshaus, Amtsstraße 5,  
1. Etage, Zimmer 25, Tel. 03764 16844. 
Nächste Sprechstunde: Dienstag,  
19. Dezember 2017.
Behinderten-Beratung 
Jeden 1. Donnerstag im Monat von 
09:00 bis 11:30 Uhr und jeden 3. Don-
nerstag im Monat von 14:00 bis 16:00 
Uhr im Vereinshaus, Amtsstraße 5, 
Erdgeschoss.
Telefonische Anfragen und Terminver-
einbarungen mit der Sozialarbeiterin 
Frau Keilberg sind unter Tel. 03763 
52777 möglich. Die Mitarbeiterin der 
Beratungsstelle bietet bei mobilitäts-
eingeschränkten Menschen auch Haus-
besuche an, für die Stadt Meerane und 
die umliegenden Gemeinden.
Sozialpsychiatrischer Dienst
Jeden Donnerstag, 09:30 bis 12:00 
Uhr, im Vereinshaus, Amtsstraße 5. 
Die Sprechstunde führt die Mitarbeite-
rin Claudia Sehland vom Gesundheits-
amt des Landkreises Zwickau durch. 
Meeraner Bürgerverein (MBV)
Jeden 1. Dienstag im Monat, 15:30 
bis 16:30 Uhr, im Vereinshaus, Amts-
straße 5
Nächste Sprechstunde: Dienstag, 
5. Dezember 2017. 

Das Vereinshaus in der 
Amtsstraße informiert

Das Vereinshaus, Amtsstraße 5, ist zu 
den folgenden Zeiten geöffnet. 
Dienstag 13:00–16:00 Uhr
Mittwoch 09:00–13:00 Uhr
Donnerstag 09:00–13:00 Uhr
Kontakt: Tel. 03764 16844

E-Mail: maz@meerane.de
Schuldnerberatung: 27. November,  
4. Dezember, 18. Dezember 2017, 
13:00–15:00 Uhr; Terminabsprache un-
ter Tel. 03763 15819 möglich.
Warenkorb des dfb-Frauenzentrums: 
Ausgabe von Lebensmitteln für Men-
schen in Not jeden Dienstag von 13:00 
–14:30 Uhr
Kostümfundus: nach telefonischer 
Rücksprache im Rahmen der Öffnungs-
zeiten Büro
IG Metall: jeden letzten Mittwoch des 
Monats, 13:00–14:00 Uhr. 
Energieberatung Verbraucherzent-
rale Sachsen: jeden 4. Mittwoch des 
Monats 13:00–15:00 Uhr. Telefonische 
Anmeldung unter 03764 16844. Bera-
tungsgebühr 5 Euro. 
Seidenmalerei: Ideen und Kreationen 
auf Seide, jeden Mittwoch von 10:00–
14:00 Uhr
Handarbeit/Stricken/Häkeln: jeden 
Mittwoch, ab 14:00 Uhr
Klöppeln: dienstags 18:00–20:00 Uhr 
(ungerade Kalenderwoche) 
Lohnsteuerhilfeverein: nach Termin-
absprache unter Tel. 03763 4047747

Volkssolidarität lädt ins 
Vereinshaus ein

Die stadtoffene Begegnungsstätte der 
Volkssolidarität im Vereinshaus, Amts-
straße 5, Tel. 0173  5959521, ist jeden 
Donnerstag von 12:00 bis 18:00 Uhr 
geöffnet. Eingeladen wird zu den fol-
genden Veranstaltungen: 

Donnerstag, 23. November, 14:00 
Uhr: Bauernmarkt mit „Lumis Live-Mu-
sik“ – hausschlachtene Speisen und 
bäuerliche Dekoration sowie Musik mit 
Herrn Graichen aus Meerane

Donnerstag, 30. November, 14:00 
Uhr: Spiele- und Erzählnachmittag – 
mit Brettspielen, Unterhaltungsspielen, 
Rommee, Rummy und gemütlicher Er-
zählrunde

Donnerstag, 7. Dezember 2017, 14:00 
Uhr: Weihnachtsveranstaltung – Weih-
nachtliche Melodien sowie eine Reise 
durch die Welt mit Oldies und Schla-
gern mit der Sängerin Brigitte Ahrens 
(bekannt aus Funk und Fernsehen) bei 
einer weihnachtlichen Kaffeetafel
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Vermittlung des ambulanten ärztlichen 
Bereitschaftsdienstes: (0375) 19222

▼ Ärzte (Dienst von 9.00–11.00 Uhr)
25.11.: Frau Dipl.-Med. Heidrun Holzmüller, 
Am Feierabendheim 11, Glauchau, Telefon 
03763 78120
26.11.: Frau Sandra Schröder, Wettiner Str. 
64, Glauchau, Telefon 03763 2766
2.12.: Frau Dr. med. Inga Ehrler, Thomas-
Müntzer-Weg 6, Meerane, Telefon 03764 
2777
3.12.: Frau Dipl.-Med. Anett Seidel, Haupt-
str. 16, Oberwiera, Telefon 037608 22921
9.12.: Frau Dipl.-Med. Petra Lorenz, Ma-
rienstr. 18, Meerane, Telefon 03764 2459
10.12.: Herr Detlef Hahn, Leipziger Platz 8, 
Glauchau, Telefon 03763 14212
16.12.: Frau Dipl.-Med. Michaela Driesel, 
Talstr. 27, Glauchau, Telefon 03763 2067
17.12.: Frau Dipl.-Med. Bärbel Seifert, Dorf-
str. 8, Glauchau-Gesau, Telefon 03763 78146
▼ Zahnärzte (Dienst 9.00–11.00 Uhr)  
25./26.11.: Herr Dr. med. Henrik Bau-
er, Chemnitzer Str. 22, Meerane, Telefon 
03764 16189
2./3.12.: Frau Dipl.-Stom. Monika Boch-
mann, Chemnitzer Str. 34, Glauchau, Tel. 
03763 2950
9./10.12.:  Frau ZÄ Ulrike Winter, Herrns-
dorfer Str. 29, Limbach-Oberfrohna, OT Wol-
kenburg, Telefon 037609 50625
16./17.12.: Herr Dr. med. Albrecht Eigen-
willig, Virchowstr. 18, Glauchau, Telefon 
03763 429330
▼ Apotheken
25./26.11.: Bären-Apotheke im Ärztehaus, 
Wettiner Str. 64, Glauchau, Telefon 03763 
17850
2./3.12.: Löwen-Apotheke, Markt 19, 
Glauchau, Telefon 03763 2032
9./10.12.: Löwen-Apotheke, Markt 13, Wal-
denburg, Telefon 037608 3203
16./17.12.: Agricola-Apotheke, Chemnit-
zer Str. 4, Glauchau, Telefon 03763 77890 
▼ Feuer: Notruf 112
▼ Polizei: Notruf 110
Polizei posten Mee rane, Tel. 7949030
Polizei revier Glau chau, Tel. 03763 640
▼ Bestattungen
Kinzel-Nürnberger, Chemnitzer Straße  21, 
Telefon 2050
Manuela Heinke, Chemnitzer Straße 5, 
Telefon 4655
▼ Bereitschaftsdienst der Stadtwerke 
Erdgas: 03764 791740
Strom/Straßenbeleuchtung: 03764 791720
▼ Bereitschaftsdienst Trinkwasser
Regionaler Zweckverband Wasserversor-
gung 
Bereich Lugau-Glauchau
Havarietelefon 24h: 03763 405405
Internet: www.rzv-glauchau.de
▼ Abwasserentsorgung
AZV Götzenthal, 
Telefon 0172 3714751

Bereitschaft für NotfälleTreffen der Meeraner 
Ortschronisten

Die Meeraner Ortschronisten im Mee-
raner Bürgerverein treffen sich jeden 
Mittwoch von 14:30 bis 17:30 Uhr im 
Vereinshaus in der Amtsstraße 5.

SHG Aphasie und 
Schlaganfall 

Die Selbsthilfegruppe Aphasie und 
Schlaganfall Meerane/Crimmitschau 
trifft sich jeden 3. Mittwoch im Monat, 
14:00 Uhr, in der Alten- und Kranken-
pflege Funk, Marienstraße 42, in Mee-
rane. 
Informationen/Kontakt:
Selbsthilfegruppe Meerane/Crimmit-
schau für Aphasie und Schlaganfall
Frank Preuß, Tel. 03764 70121.

SHG Parkinson 

Die Selbsthilfegruppe Parkinson, Re-
gionalgruppe Werdau-Meerane lädt je-
den 1. Mittwoch im Monat von 14:00 bis 
16:00 Uhr zum Gruppentreffen in den 
ehemaligen Blumenladen der Familie 
Nicke in St. Egidien, Glauchauer Straße 
13, ein. Alle Interessenten sind zu den 
Treffen herzlich willkommen.
Kontakt: Selbsthilfegruppe Parkinson, 
Regionalgruppe Werdau-Meerane
Joachim Streckenbach, Telefon: 03761 
73056

SHG Down-Syndrom 
„Aufregend Anders“ 

Die Selbsthilfegruppe „Aufregend An-
ders“ für Familien, Eltern und Ange-
hörige von Kindern und Erwachsenen 
mit Down-Syndrom lädt jeden letzten 
Freitag im Monat von 16:00 bis 18:00 
Uhr in die Räume der C-Punkt-Ge-
meinde Glauchau, Marienstraße 46 in 
Glauchau, ein. 
Alle Interessenten sind herzlich will-
kommen. 
Kontakt: Jana Weigel, Telefon 0177 
5578880.

SHG „Zuversicht“ 

Die Selbsthilfegruppe „Zuversicht“ für 
Menschen mit seelischen Problemen 

und psychischen Erkrankungen trifft 
sich einmal wöchentlich immer mitt-
wochs, ab 14:30 Uhr, im Freizeitzent-
rum Annaparkhütte, Promenadenweg 
2. Alle Interessenten sind zu den Tref-
fen herzlich willkommen.
Kontakt: Selbsthilfegruppe „Zuversicht“
Steffi Hoyer, Tel. 0172 8853758
Andreas Vogel, Tel. 01522 5618970

Zur Weihnachtszeit Leben 
schenken: DRK bittet 
um Blutspenden

Patientenversorgung muss auch um 
Weihnachten und Jahreswechsel si-
chergestellt sein
Zusätzlich zu den regulären Spende-
terminen im Dezember bietet das DRK 
auch in diesem Jahr rund um Weih-
nachten und den Jahreswechsel Son-
der-Blutspendetermine an. Aufgrund 
der kurzen Haltbarkeit von Blutpräpa-
raten, teilweise lediglich vier bis fünf 
Tage, sind Termine – z.B. am zweiten 
Weihnachtsfeiertag – unbedingt not-
wendig, um Patienten kontinuierlich mit 
den überlebenswichtigen Blutprodukten 
versorgen zu können. 

Das DRK appelliert an alle gesunden 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, den Pa-
tienten und deren Familien ein beson-
deres Geschenk zu machen, nämlich 
die Hoffnung auf Genesung und Ge-
sundheit. 
Auf allen DRK-Spendeterminen zwi-
schen dem 21. und 30. Dezember er-
halten die Blutspenderinnen und Blut-
spender ein kleines Dankeschön!

Blutspendetermin in Meerane

Die nächste Möglichkeit zur Blut-
spende besteht:
– am Freitag, 29. Dezember 2017, von 
14:30 bis 18:30 Uhr im KURSANA Do-
mizil Meerane, Oststraße 126 

Alle DRK-Blutspendetermine finden 
Sie unter www.blutspende.de (bitte das 
entsprechende Bundesland anklicken) 
oder über das Servicetelefon 0800 11 
949 11 (kostenlos erreichbar aus dem 
Dt. Festnetz). Bitte zur Blutspende den 
Personalausweis mitbringen!
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Meeraner Weihnachtsmarkt 2017 auf dem Teichplatz

Stadt Meerane, Händler und Gastro-
nomen laden vom 1. bis 3. Dezem-
ber 2017 ein 
Am 1. Advent ist in Meerane traditionell 
Weihnachtsmarkt-Zeit! Der Meeraner 
Weihnachtsmarkt 2017 wird vom 1. bis 
3. Dezember wieder auf dem Teichplatz 

weihnachtlichen Köstlichkeiten freuen, 
darunter Mutzbraten, Grillspezialitäten, 
Feuerzangenbowle, Eierpunsch, Glüh-
wein, Heißer Hugo, Kinderpunsch, Ka-
kao und vieles mehr. 
An weihnachtlich geschmückten Stän-
den gibt es außerdem viele Geschenk- 
und Dekoideen. Außerdem auf dem 
Meeraner Weihnachtsmarkt: Großer 
Weihnachtsbaumverkauf!
Für die kleinen Weihnachtsmarktbe-
sucher gibt es einen Bastelstand, Kin-
derschminken und viele weitere Über-
raschungen!

Das Programm zum Meeraner 
Weihnachtsmarkt 2017

Freitag, 1. Dezember 14:00 bis 20:00 
Uhr
15:00 Uhr: Posaunenchor der Kirchge-
meinde St. Martin Meerane
15:30 Uhr: Stollenanschnitt mit der  
Bäckerei Günther
17:00 Uhr: Der Weihnachtsmann kommt 
mit seinem Engelchen!
18:00 Uhr: Gesangsband SOS aus 
Adorf

Samstag, 2. Dezember 14:00 bis 
21:00 Uhr
15:00 Uhr: Die Märchenerzählerin liest 
auf der Bühne vor.
16:00 Uhr: Weihnachtliches Tanzshow-
programm der Meeta-Girls
17:00 Uhr: Der Weihnachtsmann kommt 
mit seinem Engelchen!
18:00 Uhr: HEINZ Band

Sonntag, 3. Dezember 14:00 bis 
19:00 Uhr
15:30 Uhr: Showprogramm des Tanz-
boden e.V.
17:00 Uhr: Der Weihnachtsmann kommt 
mit seinem Engelchen!
18:30 Uhr: Posaunenchor der Kirchge-
meinde St. Martin Meerane

Verkaufsoffener Sonntag
Anlässlich des Weihnachtsmarktes ist 
für Sonntag, 3. Dezember 2017, ein 
verkaufsoffener Sonntag festgelegt, so 
dass die Händler die Möglichkeit haben, 
in der Zeit zwischen 12:00 und 18:00 
Uhr ihre Geschäfte zu öffnen.

stattfinden – die Stadt Meerane, Händ-
ler und Gastronomen laden alle Meera-
nerinnen und Meeraner und alle Gäste 
unserer Stadt ganz herzlich ein.
Geöffnet ist der Meeraner Weihnachts-
markt jeweils ab 14:00 Uhr, am Freitag 
bis 20:00 Uhr, am Samstag bis 21:00 
Uhr und am Sonntag bis 19:00 Uhr.
Am Freitagnachmittag wird der Weih-
nachtsmarkt musikalisch durch den 
Posaunenchor der Kirchgemeinde St. 
Martin eröffnet. Im Anschluss erfolgt 
gegen 15:30 Uhr der traditionelle Stol-
lenanschnitt mit Bäckermeister Micha-
el Dicke von der Bäckerei Günther. Der 
Stollen wird für einen guten Zweck ver-
kauft. Außerdem wird am Freitag die 
Gesangsband SOS aus Adorf auf der 
Bühne zu erleben sein. 
Natürlich kommt der Weihnachtsmann 
mit seinem Engelchen vorbei – wie an 
allen drei Weihnachtsmarkttagen – und 
sicher hat er kleine Geschenke für die 
Mädchen und Jungen dabei!
Am Samstagnachmittag kommt die 
Märchenerzählerin auf den Weih-
nachtsmarkt und die Meeta-Girls prä-
sentieren ein weihnachtliches Tanz-
showprogramm. Am Abend ist die 
HEINZ Band zu Gast in Meerane.
Die Mädchen vom Tanzboden e.V. 
stellen sich am Sonntagnachmittag 
auf der Bühne vor, und den Abschluss 
des Weihnachtsmarktes gestaltet dann 
wieder der Posaunenchor der Kirchge-
meinde St. Martin.
Kulinarisch können sich die Besucher 
wieder auf ein vielfältiges Angebot an 

Fotos: Weihnachtsmarkt 2016, 
Archiv Stadt Meerane
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Ein Bäumchen im Meeraner Meerchen-
wald zu pflanzen – anlässlich einer Trau-
ung, der Geburt eines Kindes oder ei-
nes Jubiläumsgeburtstages – das hat 
sich wie zuvor im Hochzeitswald und 
im Hochzeitswald am Westweg zu ei-
ner schönen Tradition entwickelt und 
wird richtig gut von den Meeraner Bür-
gerinnen und Bürgern angenommen. 
Dafür spricht die Pflanzung am 5. No-
vember 2017, bei der der Meerchen-
wald Zuwachs von insgesamt 38 neuen 
Bäumchen bekommen hat, so dass an 
diesem Standort nun inzwischen 216 
junge Bäume wachsen. 
Bürgermeister Professor Dr. Lothar 
Ungerer und die Standesbeamtin Anja 
Schiffter freuten sich, wieder viele Gäs-
te begrüßen zu können. Der Bürger-
meister dankte allen Baumpflanzern 
herzlich für ihre Baumspende für die 
Stadt Meerane, denn auch mit dem 
Meerchenwald wächst der Grüngürtel 
um die Stadt wieder ein Stück mehr. Er 
erinnerte, passend zum Luther-Jahr, 
an dessen berühmtes Zitat: „Wenn ich 
wüsste, dass morgen die Welt unter-
ginge, würde ich heute noch ein Apfel-
bäumchen pflanzen“, soll dieser einst 
gesagt haben. Ein Apfelbäumchen wur-
de zur Pflanzung am 5. November tat-
sächlich gepflanzt, doch insgesamt sind 
die ausgewählten Baumarten so viel-
fältig wie die Anlässe. Roteiche, Ross-
kastanie, Spitzahorn, Traubenkirsche, 
Sommerlinde, Blutbuche, Winterlinde, 
Platane, Schwarzahorn, Baumhasel, 
Vogelbeere oder Walnuss gehörten 
dazu. Und die Anlässe für eine Baum-
pflanzung spiegeln das ganze Leben 
wider, bemerkte Professor Dr. Ungerer. 

Zu Eheschließung, Geburt oder Jubi-
läumsgeburtstag gesellen sich Jubilä-
umshochzeiten, Taufe, Schulanfang, 
Erinnerung an einen lieben Menschen, 
Vereins- oder Firmenjubiläen oder auch 
ganz individuelle Anlässe wie zum Bei-
spiel ein Geschwisterbaum, der am  
5. November gepflanzt wurde. Ein weite-
rer besonderer Baum war ein Geschenk 
der Stadtverwaltung an die langjähri-
ge Meeraner Standesbeamtin Moni-
ka Profe, die von 2000 bis 2016 alle 
Baumpflanzungen mit vorbereitet und 
durchgeführt hat. 
Ein Dankeschön richteten Professor Dr. 
Ungerer und Anja Schiffter an das ge-
samte Team, welches die Baumpflan-
zungen begleitet, an die Fa. Cathrin 
Petrik Garten- und Landschaftsbau, 
die die Pflanzungen seit vielen Jahren 
betreut, und an den Chor des Meera-
ner Bürgervereins MERACANTE mit 
Chorleiter Helko Kühne, der für die 
passende musikalische Umrahmung 
der Baumpflanzung sorgte. 

Die erste Anmeldung für die Pflanzung 2017 
war ein Bäumchen für Stefanie Richter (2.v.r.), 
ein Geschenk zum Geburtstag.

Musikalische Grüße überbrachte der Chor 
MERACANTE des Meeraner Bürgervereins.

38 neue Bäumchen für den „Meeraner Meerchenwald“ 

Inge und Yves Hecht sind zur Pflanzung am 
5. November extra aus Stuttgart angereist. 
Das Paar, er stammt aus Meerane, sie aus 
Stuttgart, hat im vergangenen Jahr geheira-
tet, Söhnchen Paul Noah ist acht Monate alt. 
Sie haben eine Platane, ein Geschenk ihrer 
Trauzeugen, im Meerchenwald gepflanzt und 
das gemeinsam mit den Freunden und ihren 
Eltern gefeiert.

Die langjährige Meeraner Standesbeamtin 
Monika Profe (li.) pflanzte am 5. November 
eine Vogelbeere im Meerchenwald, im Bild mit 
Standesbeamtin Anja Schiffter und Bürger-
meister Professor Dr. Lothar Ungerer.

Vor zwei Jahren haben Lydia und Martin Grun-
wald anlässlich ihrer Hochzeit einen Baum 
gepflanzt, nun hat Töchterchen Julia auch 
ein Bäumchen bekommen, ein Geschenk der 
Großeltern. Fotos: Hönsch

Die Zwillinge Milo und Levi sind in diesem 
Jahr in die Schule gekommen. Für sie haben 
ihre Eltern zwei Bäumchen gepflanzt, eine 
Platane und eine Säulenpappel.

Jennifer und Yves Röher, im Bild mit ihren 
Zwillingen Amira und Neele, haben am  
 30. September 2017 geheiratet. Sie pflanzten 
eine Platane.



23. November 2017 Seite XXIIIAmtliche Bekanntmachungen und Mitteilungen der Stadt Meerane

KOMMUNALE  ARBEITSGEMEINSCHAFT
„Terra plisnensis – Pleißner Land“      Crimmitschau – Gößnitz – Meerane – Schmölln – Werdau 

Crimmitschauer Weihnachtsmarkt 
vom 8. bis 17. Dezember
Crimmitschau. In diesem Jahr findet 
der Crimmitschauer Weihnachtsmarkt 
vom 8. bis 17. Dezember statt. Damit 
beginnt er wieder an einem Freitag – 
auf vielseitigen Wunsch der Besucher.  
Ein großes Angebot an weihnachtli-
chen Gaumen-Genüssen und hand-
werklichen Produkten werden zahlrei-
che Marktbuden bereit halten. Auf der 
Bühne wird es täglich zwischen 16:00 
und 19:00 Uhr ein attratives Programm 
geben.  
Eröffnet wird der Crimmitschauer Weih-
nachtsmarkt am Freitag, 8. Dezember, 
um 16:00 Uhr durch den Weihnachts-
mann. Dann stehen zunächst die Kin-
der im Mittelpunkt. Gegen 17:00 Uhr 
wird der Oberbürgermeister den Markt 
offiziell eröffnen. 
Der Weihnachtsmann wird täglich ab 
16:00 Uhr den Adventskalender öff-
nen, in dem sich erneut Zeichnungen 
von Crimmitschauer Kindern verbergen. 
Einen festen Platz im Weihnachtsmarkt-
Geschehen haben sich das Weih-
nachtsbasteln und die Weihnachts-
bäckerei sowie ein Puppenspiel im 
Rathaus erobert. Beides gibt’s wieder 
an den Weihnachtsmarkt-Wochenen-
den: jeweils Samstag und Sonntag von 
16:00 bis 19:00 Uhr. Ein Kinderkarus-
sell wird den diesjährigen Weihnachts-
markt bereichern. Zusätzlich wird ab  
11. Dezember eine Kindereisenbahn 
ihre Runden drehen. 
Am 9. Dezember werden die Eispiraten 
zu ihrer traditionsreichen Autogramm-
stunde im Ratssaal erwartet. Beginn: 
18:00 Uhr. Ab 17:30 Uhr stellt sich die 
Profi-Mannschaft auf der Weihnachts-
markt-Bühne vor.

Der Crimmitschauer Weihnachts-
markt hat bis zum 17. Dezember wie 
folgt geöffnet:
Montag bis Samstag von 11:00 bis 
19:00 Uhr und Sonntag von 13:00 bis 
19:00 Uhr. Das Kulturprogramm beginnt 
an allen Tagen um 16:00 Uhr.  
Einen verkaufsoffenen Sonntag gibt es 
am 10. Dezember (2. Advent) von 13:00 
bis 18:00 Uhr.

Pyramidenanschieben 
Bereits am  Samstag, 2. Dezember 
2017, wird pünktlich um 18:00 Uhr die 
große Markt-Pyramide angeschoben – 
durch den Oberbürgermeister und mit 
einem kräftigen „Hau-Ruck“ aller Besu-
cher. Bereits ab 17:00 Uhr gibt es hei-
ße Getränke und ein Imbiss-Angebot 
sowie musikalische Unterhaltung, u.a. 
durch die Posaunenbläser der St. Lau-
rentius- und der Luther-Kirchgemeinde.
Mit dem Anschieben der Pyramide am 
2. Dezember startet Crimmitschau in 
die Weihnachtszeit. Deshalb wird von 
diesem Tag an die Weihnachtsbeleuch-
tung in der Stadt erstrahlen.  

Weihnachtsmarkt in Schmölln 
vom 9. bis 17. Dezember 
Schmölln. Die Vorbereitungen für den 
Schmöllner Weihnachtsmarkt laufen: 
Viele fleißige Helfer sind am Werkeln, 
Straßen und Plätze werden weihnacht-
lich geschmückt, und der Marktplatz 
verwandelt sich in einen liebevoll ge-
stalteten und einladenden Weihnachts-
markt. Alle Schmöllner und alle Gäste 
sind herzlich auf einen Bummel durch 
die Stadt mit einem Stopp auf dem 
Weihnachtsmarkt eingeladen! Dieser 
findet vom 9. bis 17. Dezember 2017 
statt, geöffnet ist täglich von 15:30 Uhr 
bis 19:30 Uhr.
Weihnachtsmarktprogramm 2017
Freitag, 8. Dezember
17:00 Uhr Eröffnung durch den Bür-
germeister Herrn Schrade, der Knopf-
prinzessin, dem Weihnachtsmann und 

dem Sandmann mit einem „Märchen-
Videoquiz“ 
17:30–19:30 Uhr Liveauftritt „Cori & 
Band“       
Samstag, 9. Dezember
ab 15:30 Uhr „Die etwas andere Eisen-
bahnausstellung“ im Ratskeller – mit 
vielen Überraschungen
17:30–19:30 Uhr Live-Auftritt „Musik-
Express-Schmölln“    
Sonntag, 10. Dezember
ab 15:30 Uhr „Die etwas andere Eisen-
bahnausstellung“ im Ratskeller – mit 
vielen Überraschungen
17:30–19:00 Uhr Live-Auftritt „Halb-
tagshelden“
19:00–19:30 Uhr „Bläserchor“  
Montag, 11. Dezember
15:30 Uhr Auftritt Kita „Finkenweg“
16:00 Uhr „Weihnachtsgeschichte“ – 
Lesung durch die Bibliothek                                                                                                
17:30–19:30 Uhr „Marino & Augustine“                                      
Dienstag, 12. Dezember
15:30 Uhr Auftritt Kita „Kastanienhof“
16:00 Uhr „Weihnachtsgeschichte“ – 
Lesung durch die Bibliothek                                                                                                
17:30–19:00 Uhr Live-Auftritt „Denver“    
Mittwoch, 13. Dezember
17:30–19:30 Uhr Live „Max legt auf…“                  
Donnerstag, 14. Dezember
15:30 Uhr Auftritt Kita „Johanniter“
16:00 Uhr „Weihnachtsgeschichte“ – 
Lesung durch die Bibliothek  
17:30-19:30 Uhr Live-Auftritt „Milk & 
Honey“                
Freitag, 15. Dezember
15:30 Uhr Auftritt Kita „Bummi“
16:00 Uhr „Weihnachtsgeschichte“ – 
Lesung durch die Bibliothek
17:00–18:30 Uhr Auftritt Livemusik 
„Thüringer Kreuzbuben“
Samstag, 16. Dezember
17:30–19:30 Uhr  Live “Max legt auf…“       
Sonntag, 17. Dezember
17:30–19:30 Uhr Live-Auftritt „Denver“      
Für die Kleinen wird sich das Kinder-
karussell „Bärchen“ drehen, der Weih-
nachtsmann täglich auf dem Markt an-
zutreffen sein und natürlich darf auch 
täglich ab 17:00 Uhr der Sandmann 
mit seiner „Gute-Nacht-Geschichte“ 
nicht fehlen. 
Allen Besuchern und Ausstellern 
wünscht die Stadt Schmölln unterhalt-
same Stunden auf dem Schmöllner 
Weihnachtsmarkt.
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Literaturempfehlungen von der Frankfurter Buchmesse – Ab sofort ausleihbar

Dan Brown „Origin“
Auch in seinem jüngs-
ten Werk wird Dan 
Brown gemäß seinem 
Erfolgsrezept gehei-
me Codes, Wissen-
schaft, Religion, Ge-
schichte, Kunst und 
Architektur miteinan-
der verknüpfen. In 
ORIGIN wird der Sym-

bolforscher Robert Langdon – in bisher 
drei Hollywood-Blockbustern von Tom 
Hanks verkörpert – mit den beiden ewi-
gen und entscheidenden Fragen der 
Menschheit konfrontiert und mit einer 
bahnbrechenden Entdeckung, die die-
se Fragen beantworten könnte.

Susanne Fröhlich und Constan-
ze Kleis „Kann weg! Frau Fröhlich 
räumt auf“

Die meisten Men-
schen haben nicht nur 
Haus oder Wohnung 
voll von belastendem 
Kram. Vor allem auch 
im Seelenleben und 
in punkto Beziehun-
gen hat sich jede Men-
ge Ballast angesam-
melt. In ihrem neuen 

Buch zeigt das Bestseller-Duo Fröhlich 
und Kleis, wie sie sich darüber bewusst 
werden, was wirklich wesentlich ist und 
dass man den Rest getrost entsorgen 
kann. Ausmisten und Aufräumen focus-
siert den Blick für die wichtigen Dinge 
im Leben und setzt Energien frei. So 
entsteht eine neue Leichtigkeit des 
Seins, welche die beiden Autorinnen 
auf gewohnt humorvolle Weise be-
schreiben.

Kerstin Gier „Wolkenschloss“
Hoch oben in den 
Schweizer Bergen 
l iegt das Wolken-
schloss, ein altehr-
würdiges Grandhotel, 
das seine Glanzzeiten 
längst hinter sich hat. 
Aber wenn zum Jah-
reswechsel der be-

rühmte Silvesterball stattfindet und 
Gäste aus aller Welt anreisen, knistert 
es unter den prächtigen Kronleuchtern 
und in den weitläufigen Fluren nur so 
vor Aufregung. Die siebzehnjährige 

Fanny hat wie der Rest des Personals 
alle Hände voll zu tun, den Gästen ei-
nen luxuriösen Aufenthalt zu bereiten, 
aber es entgeht ihr nicht, dass viele hier 
nicht das sind, was sie vorgeben zu 
sein. Welche geheimen Pläne werden 
hinter bestickten Samtvorhängen ge-
schmiedet? Ist die russische Oligar-
chengattin wirklich im Besitz des legen-
dären Nadjeschda-Diamanten? Und 
warum klettert der gutaussehende Tris-
tan lieber die Fassade hoch, als die 
Treppe zu nehmen? Schon bald steckt 
Fanny mittendrin in einem lebensge-
fährlichen Abenteuer, bei dem sie nicht 
nur ihren Job zu verlieren droht, son-
dern auch ihr Herz.

Mariana Leky „Was man von hier aus 
sehen kann“

Selma, eine alte Wes-
terwälderin, kann den 
Tod voraussehen. Im-
mer, wenn ihr im 
Traum ein Okapi er-
scheint, stirbt am 
nächsten Tag jemand 
im Dorf. Unklar ist al-
lerdings, wen es tref-

fen wird. Davon, was die Bewohner in 
den folgenden Stunden fürchten, was 
sie blindlings wagen, gestehen oder 
verschwinden lassen, erzählt Mariana 
Leky in ihrem Roman. 
„Was man von hier aus sehen kann“ ist 
das Porträt eines Dorfes, in dem alles 
auf wundersame Weise zusammen-
hängt. Aber es ist vor allem ein Buch 
über die Liebe unter schwierigen Vor-
zeichen, Liebe, die scheinbar immer 
die ungünstigsten Bedingungen wählt. 

Jesper Juul „Essen kommen. Fami-
lientisch – Familienglück“

Gemeinsame Mahl-
zeiten sind eine wert-
volle Zutat nicht nur 
für Nähe und Harmo-
nie in der Familie, son-
dern auch für die Ent-
wicklung von Kindern. 
Jesper Juul zeigt, wie 
es gelingt, dass alle 

am Tisch sich wohl fühlen und warum 
eine gesunde, entspannte Ess- und 
Tischkultur die Lösung vieler Konflikte 
sein kann. Was ist zu tun, wenn das 
Kleinkind kein Gemüse und der Teen-
ager nur Spaghetti essen will? Der be-

rühmte Familientherapeut macht Lust 
auf ausgewogenes Essen zusammen 
mit der Familie, nicht zuletzt dank einer 
Auswahl praxiserprobter Rezepte aus 
seiner skandinavischen Heimat.

Iny Lorentz „Die Widerspenstige“
Um ihr Erbe betrogen 
und auf der Flucht vor 
einer erzwungenen 
Ehe gibt Johanna von 
Allersheim sich als 
Mann aus. Zuflucht 
finden sie und ihr Zwil-
l i ngsbruder  Kar l 
schließlich bei Adam 

Osmanski, einem entfernten Cousin 
und Festungskommandanten in Polen, 
der die Geschwister allerdings nicht 
eben freundlich willkommen heißt. Nicht 
ahnend, dass Adam über ihre Identität 
Bescheid weiß, beschließt Johanna, 
ihre Tarnung aufrechtzuerhalten. Adam 
spielt ihr Spiel mit, bewundert er doch 
widerwillig den Mut der jungen Frau. 
Plötzlich ergeht der Befehl an alle Män-
ner der Festung, sich dem königlichen 
Heer anzuschließen, denn die Truppen 
des Osmanischen Reiches ziehen ge-
gen Wien – zu spät für Johanna, ihr 
wahres Geschlecht aufzudecken.

Robert Menasse „Die Hauptstadt“
In seinem neuen Ro-
man spannt Robert 
Menasse einen wei-
ten Bogen zwischen 
den Zeiten, den Nati-
onen, dem Unaus-
weichlichen und der 
Ironie des Schicksals, 
zwischen kleinlicher 
Bürokratie und gro-

ßen Gefühlen. 
Dieser Roman wurde bei der Frank-
furter Buchmesse mit dem Deutschen 
Buchpreis 2017 ausgezeichnet. 

(Quellen: Klappentexte/Verlage)

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek, 
August-Bebel-Straße 49:
Montag 10:00–16:00 Uhr 
Dienstag 10:00–18:00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 10:00–18:00 Uhr 
Freitag 10:00–12:00 Uhr 
Samstag 10:00–12:00 Uhr
Feiertage geschlossen


